
 Allmendingen und Altheim
mit Ennahofen, Grötzingen, Weilersteußlingen und Niederhofen
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Mitteilungsblatt  
der Gemeinden

NEUIGKEITEN AUS ALLMENDINGEN UND ALTHEIM Freitag, 19. Mai 2023/Nr. 20

Kontakt und Öffnungszeiten
Allmendingen und Altheim

Bürgermeisteramt
Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 
vormittags  von 08:00 – 12:00 Uhr

Dienstag 
nachmittags  von 13:30 – 16:00 Uhr

Donnerstag 
nachmittags  von 13:30 – 18:00 Uhr

Auskunft: 
Telefon   07391 7015-0
Telefax   07391 7015-35
E-Mail:   info@allmendingen.de

Wochenmarkt

Nicht vergessen:

Jeden Donnerstag Vormittag ist auf dem 
Rathausplatz der Wochenmarkt.

Technische Störungen
(Wasserversorgung…)

Außerhalb der regulären Dienstzeit 
Tel. 07391 7015-66

Gas-Störungsdienst

T 0800 0824505 (gebührenfrei)

Badesaisoneröffnung 2023
in unserem Waldfreibad

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

endlich ist es wieder soweit!

Am Samstag, 27. Mai 2023

startet die Freibadsaison 2023.

 

Ich hoffe auf einen strahlenden und sonnenreichen Sommer in diesem Jahr, 
damit Groß und Klein unser herrlich gelegenes Waldfreibad ausgiebig genießen 
können.

Unser Bademeister mit Team wird auch in diesem Jahr wieder bemüht sein, das 
Bad nach besten Kräften so zu betreiben, dass unsere Badegäste zufrieden 
sind.

Die Eintrittskarten wie Familienkarten, Saisonkarten oder Zehnerkarten erhal-
ten Sie an der Schwimmbadkasse.

Der Pächter Robert Schmidt und Team werden sich während der Badesaison um 
Ihr leibliches Wohl in der Waldfreibadgaststätte kümmern und freuen sich auf 
Ihren Besuch.

Auch in diesem Jahr freut sich die Familie Knab über Ihren Besuch in der Mini-
golfanlage oberhalb des Waldfreibads. 
Die Öffnungszeiten der Minigolfanlage finden Sie auch wöchentlich hier im 
Mitteilungsblatt unter der Rubrik „Sonstiges“.

Herzliche Grüße

Florian Teichmann
Bürgermeister
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Anmeldung bitte bis 15. Juli 2023 an die Gemeinde Allmendingen, Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen.

Langeweile in den Sommerferien? – Nicht in Allmendingen
Kinderbetreuung in den Sommerferien 2023
Die Gemeinde Allmendingen möchte auch in diesem Jahr wieder eine Kinderferienbetreuung 
anbieten. Die Ferienbetreuung ist in der Zeit von 21. August bis 08. September 2023 ganztägig 
(Montag bis Freitag 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr) im Ganztagsschulgebäude in Allmendingen geplant.
Teilnehmen können Kinder von 6 bis 14 Jahren, ausgenommen sind die Erstklässler des 
kommenden Schuljahres, die über das Angebot der beiden Allmendinger Kindergärten betreut 
werden. Die Betreuung findet statt, wenn sich mind. fünf Kinder/Woche/Betreuungszeit
angemeldet haben.

Es gibt drei Möglichkeiten der Betreuung:
1. Montag bis Freitag, 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr (ganztags mit Mittagessen)
2. Montag bis Freitag, 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr (halbtags mit Mittagessen)
3. Montag bis Freitag, 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr (halbtags ohne Mittagessen)

Das Mittagessen wird in der Mensa des Ganztagsschulgebäudes eingenommen.
Die Anmeldung kann für eine, zwei oder drei Wochen erfolgen.

Die Betreuung wird von Personen mit pädagogischer Ausbildung übernommen. Es wird ein 
Konzept mit pädagogischem Hintergrund aufgestellt, das rund um die Schule in Allmendingen 
stattfinden wird.

Die Kosten für die Betreuung betragen für ein Kind:
Betreuung Ganztags 130,00 € pro Woche
Betreuung Halbtags mit Essen 82,00 € pro Woche
Betreuung Halbtags ohne Essen 57,50 € pro Woche
Für Kinder, die nicht in Allmendingen oder Altheim wohnen, beträgt der Zuschlag 20 %.

Bitte melden Sie Ihr Kind/Ihre Kinder verbindlich mit dem unten abgedruckten Anmeldeformular 
bis 15. Juli 2023, zur Ferienbetreuung bei der Gemeinde Allmendingen an. Bei Fragen steht Ihnen 
Frau Geprägs, Telefon 7015-44 (vormittags, ausgenommen freitags), E-Mail: 
simone.gepraegs@allmendingen.de , gerne zur Verfügung.
___________________________________________________________________________________________________________

Anmeldung zur Ferienbetreuung 2023
21. August bis 08. September 2023

Hiermit melde ich mein Kind/meine Kinder verbindlich zur Ferienbetreuung 2023 der Gemeinde 
Allmendingen an.

Familienname:…………………………………………………………………………………………..

Adresse:………………………………………………………………………………………………….

Telefon/Handy:………………………………………………………………………………………….

Name des Kindes:………………………..…..……Geburtsdatum:……………….…Klasse:………

Name des Kindes:………………………..…..……Geburtsdatum:……………….…Klasse:………

Zeitraum (Woche 1: 21.08.-25.08, Woche 2: 28.08.-01.09.; Woche 3: 04.09.- 08.09.)

 ganztags Woche 1 Woche 2  Woche 3
 halbtags mit Essen Woche 1 Woche 2  Woche 3
 halbtags ohne Essen Woche 1 Woche 2  Woche 3

Anmerkungen: ___________________________________________________________
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Anmeldung bitte bis 15. Juli 2023 an die Gemeinde Allmendingen, Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die
Kinderbetreuung in den Sommerferien 2023

1. Die Gemeinde Allmendingen, Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen, Tel. 07391 7015-0, E-Mail: 
info@allmendingen.de beabsichtigt, nachfolgende personenbezogenen Daten zu verarbeiten (Eltern 
und Kinder): 
- Vor- und Nachnamen
- Adresse
- E-Mail Adresse
- Telefonnummer/Handynummer
- Geburtsdatum
- Personenabbildungen

2. die in Nr. 1 genannten personenbezogenen Daten verarbeiten wir, um
- die Anmeldung zur Ferienbetreuung zu bearbeiten
- Sie zu kontaktieren
- Personenabbildungen, die im Rahmen der Veranstaltung angefertigt werden, auf unserer 

Webseite und unserer App zu veröffentlichen

3. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Artikel 6 Absatz 1 lit. a 
der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Sofern besondere Kategorien personenbezogener 
Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 DSGVO verarbeitet werden, ist die Rechtsgrundlage Artikel 9 
Absatz 2 lit. a DSGVO.

4. die in Nr. 1 genannten personenbezogenen Daten werden 1 Jahr danach gelöscht.

5. die Einwilligung ist freiwillig, sie sind weder vertraglich noch gesetzlich dazu verpflichtet, diese zu 
erteilen. Beachten Sie jedoch, dass
- wir Sie nicht kontaktieren können, wenn Sie nicht in die Verarbeitung der in Nr. 1 genannten 

personenbezogenen Daten einwilligen
- wir die Anmeldung zu der Ferienbetreuung nicht bearbeiten können, wenn Sie nicht in die 

Verarbeitung der in Nr. 1 genannten personenbezogenen Daten einwilligen

6. die in Nr. 1 genannten personenbezogenen Daten werden von uns gegenüber den Betreuerinnen 
offengelegt

7. Im Zusammenhang mit der Verarbeitung der in Nr. 1 genannten personenbezogenen Daten haben 
Sie folgende Rechte: Auskunftsanspruch nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 
16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO und das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Art. 
21 DSGVO. Ferner haben Sie das Recht, sich nach Art. 77 Abs. 1 DSGVO bei einer 
Aufsichtsbehörde über rechtswidrige Datenverarbeitungen zu beschweren. 

8. Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten der Gemeinde Allmendingen unter folgenden 
Kontaktdaten: 
Frau Mohn
Datenschutzbeauftragte Gemeinde Allmendingen
Hauptstraße 16
89604 Allmendingen
E-Mail: datenschutz@allmendingen.de

9. Sie haben das Recht Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der 
Gemeinde Allmendingen zu widerrufen, z. B. durch eine Mitteilung auf einem der in Nr. 1 genannten 
Kontaktwege. Im Falle des Widerrufs werden Ihre in Nr. 1 genannten personenbezogenen Daten mit 
Wirkung für die Zukunft nicht mehr für die in Nr. 2 genannten Zwecke verarbeitet.

10. Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer in Nr. 1 genannten personenbezogenen 
Daten (Eltern und Kinder) zu den in Nr. 2 genannten Zwecken ein. Ihre Einwilligungserklärung ist ab 
sofort gültig.

_______________________
Vorname, Nachname 

_____________________
Ort, Datum

______________________ 
Unterschrift
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Geänderter Redaktionsschluss:
Unser Redaktionsschluss für KW 23 
liegt am Montag, 05.06.2023, 
um 10.00 Uhr.

Kontakt und Öffnungszeiten

Öffnungszeiten Rathaus

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ein Rathausbesuch ist auch ohne Terminvereinbarung möglich.
Bitte beachten Sie jedoch, dass Bürgerinnen und Bürger die 
vorab einen Termin vereinbart haben, vorzugsweise bedient 
werden.

Um Wartezeiten zu reduzieren, haben Sie folgende Möglich-
keiten zur Terminvereinbarung:

- unsere Homepage
- unsere App
- per Mail: info@allmendingen.de
- telefonisch unter 07391 7015-0.

Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

Bürgermeisteramt

Rathaus geschlossen

Das Rathaus in Allmendingen ist geschlossen

am Freitag, 19. Mai 2023 und
am Freitag, 9. Juni 2023.

Gerne sind wir ab Montag, 22. Mai 2023 bzw. 12. Juni 2023 
zu den regulären Öffnungszeiten wieder für Sie da.

Wir bitten um Beachtung.

Bürgermeisteramt

ALLGEMEINES

Gemeindeeigene Infos

Wasserzähleraustausch

Sehr geehrte Hauseigentümerin, sehr geehrter Hauseigentümer,
sehr geehrte Mieterin, sehr geehrter Mieter,

damit Ihre jährliche Gebührenabrechnung absolut korrekt ist, 
muss Ihr Wasserzähler einwandfrei funktionieren. Nach dem 
Eichgesetz sind wir verpflichtet, alle Wasserzähler in einem re-
gelmäßigen Turnus zu wechseln.

Die Eichgültigkeit unserer Wasserzähler – von vielen auch Was-
seruhr genannt – beträgt 6 Jahre. Daher sind wir als Wasserver-
sorger verpflichtet Ihren Wasserzähler nach Ablauf dieser Frist 
auszutauschen. Mit Hilfe der EDV überwachen wir die Eichfris-
ten und veranlassen einen rechtzeitigen Wechsel.

Ab sofort werden die Wasserzähler ausgetauscht. Unsere 
Mitarbeiter kommen spontan zu Ihnen nach Hause. Wir bit-
ten Sie daher unseren Mitarbeitern Zugang zum Wasserzähler zu 
gewähren, damit die notwendigen Arbeiten ausgeführt werden 
können. Sollten Sie nicht anzutreffen sein, erhalten Sie eine 
Benachrichtigung zur Terminabsprache.

Der Austausch ist für Sie kostenlos und beansprucht eine Mon-
tagezeit von ca. 30 Minuten – vorausgesetzt die Absperrventile 
vor und hinter der Wasseruhr sind funktionstüchtig. Bitte sor-
gen Sie dafür, dass der Zähler zugänglich ist.

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Verwirrungen 
bzgl. defekten Absperrventilen o.ä. Wir möchten hiermit 
nochmals darauf hinweisen, dass die Gemeinde Allmendin-
gen nur Eigentümer des Wasserzählers ist und nur für des-
sen Unterhaltung verantwortlich ist. Die Unterhaltung der 
Wasserleitungen, Absperrventilen (vor u. hinter der Wasser-
uhr) etc., ab der Grundstücksgrenze, liegt im Verantwor-
tungsbereich des jeweiligen Eigentümers.

Sollte nach dem Zählerwechsel Wasser austreten oder es Un-
stimmigkeiten geben, bitten wir um Rückmeldung bei Frau 
Baitz unter der Telefonnummer 07391 7015-33.

Für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit bedanken wir uns im 
Voraus.

Bürgermeisteramt Allmendingen

Verlag:
NAK GmbH & Co. KG 
Frauenstraße 77· 89073 Ulm
T 0731 156 681 · F 0731 156 684
nak.ulm@n-pg.de · www.nak-verlag.de

Herausgeber: 
Gemeinde Allmendingen
Hauptstraße 16 · 89604 Allmendingen
T 07391 70 15 0 · F 07391 70 15 35

Verantwortlich:
Bürgermeister Florian Teichmann o. V. i. A. 
(Amtlicher Teil)

Pfarrerin Angelika Kasper,
(evangelische Kirchennachrichten)

Pfarrer Martin Jochen Wittschorek,  
(katholische Kirchennachrichten)

Verantwortlich für die Vereinsnachrichten sind 
die jeweiligen Vereine und Organisationen.

Druck:
Südwest Presse Media Service GmbH
Druckstandort Münsingen
Gutenbergstraße 1
72525 Münsingen

Impressum
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
ALLMENDINGEN

Jubilare

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche der 
Gemeinde Allmendingen gelten

am 14. Mai Herrn Anton Leichtle,
  Kleindorfer Str. 55/1, Allmendingen
  zur Vollendung des 85. Lebensjahres.

Gemeinderat

Sitzungsbericht

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats 
Allmendingen vom 10.05.2023

- Bekanntgabe der Beschlüsse -

TOP 1: Mitteilungen und Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister Teichmann gab folgendes bekannt:

Waldfreibad Allmendingen
Für den Betrieb des Waldfreibades wird noch Personal für die 
Beckenaufsicht gesucht. Ein entsprechender Aufruf wird im  
Mitteilungsblatt erscheinen. Interessenten können sich bei der 
Gemeindeverwaltung melden. 

Gutachterausschuss - Verträge
Gemäß der Aufstellung des gemeinsamen Gutachterausschusses 
wurden im Jahr 2022 insgesamt 70 Verträge im Rahmen von 
Grundstücksverkäufen geschlossen

TOP 2: Aufstellung des Bebauungsplans “Südblick“ in  
Weilersteußlingen im beschleunigten Verfahren und  
Satzungsverfahren über Örtliche Bauvorschriften zum  
Bebauungsplan – Beratung und
a) Entwurfsbeschluss
b)  Beschluss zur Durchführung der Beteiligung der Öffent-

lichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2  BauGB

Grundsätzliche Informationen:
Der Gemeinderat der Gemeinde Allmendingen hat in seiner  
öffentlichen Sitzung am 18.12.2019 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen, zur Sicherung der Wohnbauentwicklung im Teilort 
Weilersteußlingen einen Bebauungsplan sowie örtliche Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren auf-
zustellen. Nach Konkretisierung der Planung erfolgte am 
23.11.2022 ein erneuter Aufstellungsbeschluss nach den An-
forderungen des beschleunigten Verfahrens nach § 13b BauGB 
mit einem angepassten Geltungsbereich. 

Der Bebauungsplan wird zusammen mit den Örtlichen Bauvor-
schriften auf der Grundlage des § 13b BauGB (Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) aufge-
stellt. Somit gelten die Reglungen des beschleunigten Verfah-
rens (§ 13a BauGB) entsprechend. Die Bebauungsplanaufstel-
lung erfolgt ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB und ohne Umweltbericht nach § 2a BauGB.
Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz 2021 hat der Gesetzgeber 
die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13b 
BauGB erneut eröffnet.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans “Südblick“ in Weilers-
teußlingen beabsichtigt die Gemeinde Allmendingen weiterhin, 
auf bisher unbebauten Flächen am südlichen Siedlungsrand 
eine Wohnbauflächenergänzung zu realisieren. Die Flächen stel-
len das letzte Flächenpotenzial zur wohnbaulichen Entwicklung 
des Teilorts im gültigen Flächennutzungsplan dar.

Bereits im Jahr 2020 erfolgte vom 03.02.2020 bis 06.03.2020 
eine frühzeitige Beteiligung. Anregungen und Hinweise aus 
dieser Beteiligung wurden geprüft und sind soweit erforderlich 
in die Planung eingeflossen.
Auf Grundlage des nunmehr abgestimmten Bebauungskonzepts 
und zugehöriger Er-schließungsplanung wurde der Entwurf des 
Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften entwickelt. 
Im nächsten Verfahrensschritt wäre dieser Entwurf vom  
Gemeinderat nun förmlich zu billigen und dessen öffentliche 
Auslegung zu beschließen.

Die überplante Streuobstwiese ist aufgrund ihrer Größe nach 
Naturschutzgesetz Baden-Württemberg geschützt (Erhaltung 
von Streuobstbeständen, §33a NatSchG). Sie darf nur mit  
Genehmigung in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden; 
Umwandlungen sind vorrangig durch eine Neupflanzung auszu-
gleichen. Hierzu wurde ein Antrag auf Umwandlung des Streu-
obstbestands erarbeitet; dieser liegt in den Unterlagen bei.
Das vorgeschlagene Ausgleichskonzept auf Flächen direkt süd-
lich des Plangebiets soll sowohl den Ausgleich des Streuobst-
bestands wie auch den artenschutzrechtlichen Ausgleich  
berücksichtigen.

Der Gemeinderat fasste folgende Beschlüsse einstimmig: 
1.  Der Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvor-

schriften „Südblick“ in der Fassung vom 21.04.2023 wird 
gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB sowie die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB be-
schlossen.

2.  Die Verwaltung wird beauftragt die Auslegung mit entspre-
chend erforderlicher Bekanntmachung durchzuführen.

TOP 3: Aufstellungsverfahren Einbeziehungssatzung mit 
örtlichen Bauvorschriften „Sommerberg Teil-Flst. Nr. 3221“, 
Allmendingen-Hausen – Beratung sowie Aufstellungs-, Ent-
wurfs- und Auslegungsbeschluss

Grundsätzliche Informationen:
Am südwestlichen Siedlungsrand von Hausen soll auf dem öst-
lichen Grundstücksteil des Flurstücks Nr. 3221 eine bauliche 
Nutzung im Anschluss an die östlich liegenden, bebauten 
Grundstücke ermöglicht werden. In Abstimmung mit dem der-
zeitigen Grundstückseigentümer soll eine Wohnbaunutzung für 
Familienangehörige im Sinne der Eigennutzung erfolgen.
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Im Teilort Allmendingen-Hausen stagniert seit Jahren die bau-
liche Entwicklung. Insbesondere aufgrund fehlender Verfügbar-
keit geeigneter Flächen für die Gemeinde sowie immissions-
rechtlicher Restriktionen durch landwirtschaftliche 
Geruchsbelastungen konnten keine Baugrundstücke realisiert 
werden. Ein Bebauungsplanaufstellungsver-fahren “Südwestli-
cher Ortsrand“, bereits im Jahr 2006 durchgeführt, konnte nicht 
abge-schlossen werden.

Mit der Aufstellung einer Einbeziehungssatzung gemäß § 34 
Abs. 4 Nr. 3 BauGB soll nunmehr eine Teilfläche des Grundstücks 
Flurstück-Nummer 3221 aufgrund der städtebaulichen Situation 
am Südrand Hausens ob Allmendingen in den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil einbezogen werden. Auf dem Grundstück soll 
damit eine bauliche Nutzung als Wohnbaunutzung des Grund-
stücks für Familienangehörige im Anschluss an die östlich der 
Straße ‘Sommerberg‘ liegenden, bebauten Grundstücke ermög-
licht werden.

Am Ostrand wird über der Lage der bestehenden Leitungstrasse 
eine öffentliche Verkehrs-bzw. Wegefläche festgesetzt; damit 
kann die Wegeverbindung nach Norden aus der vormaligen 
städte baulichen Konzeption des Bebauungsplans zukünftig ge-
sichert werden. 

Mit einem Aufstellungsbeschluss wird das Aufstellungsverfahren 
der Satzung eingeleitet. Mit Billigung des Planentwurfs durch 
den Gemeinderat kann die öffentliche Auslegung und die Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
durchgeführt werden.

Der Gemeinderat fasste folgende Beschlüsse einstimmig: 
1.   Der Gemeinderat beschließt gemäß § 34 Abs. 4 BauGB für 

oben beschriebenen Bereich und Abgrenzung des Geltungs-
bereichs eine Satzung aufzustellen, um den Teilbereich des 
Flurstücks Nr. 3221 in den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil einzubeziehen (§ 34 Abs. 4 Nr. 3). Zur Satzung sol-
len örtliche Bauvorschriften aufgestellt werden.

2.  Der Gemeinderat billigt den Planentwurf aus Planzeichnung, 
Textteil (Festsetzungen und Begründung) sowie Anlage der 
Eingriffs-Ausgleichsbilanz, alle in der Fassung vom 
25.04.2023, und beschließt die öffentliche Auslegung.

3.  Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt zu machen  
sowie die Auslegung mit entsprechend erforderlicher  
Bekanntmachung durchzuführen.

TOP 4: Aufstellung des Bebauungsplans “Am Sportplatzweg“ 
und Satzungsverfahren über Örtliche Bauvorschriften zum 
Bebauungsplan – Beratung und
a) Aufstellungsbeschluss
b)  Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 

der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 12 BauGB und der  
Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB

Sachverhalt
Als mögliche Fläche einer baulichen Innentwicklung wurde die 
Fläche im Gewann Hinter der Kirche ermittelt.

Der Planbereich wird nach Westen durch den Kindergartenweg, 
nach Norden durch die Sportplatzflächen, nach Osten durch die 
Bundesstraße und nach Süden durch Wohnbaugrundstücke be-
grenzt.

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans sollen die planungs- 
und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Gebiets-
entwicklung geschaffen werden. Die Planungsziele sind in bei-
gefügtem Erläuterungstext der “Ziele und Zwecke“ dargestellt. 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nrn. 203, 203/1, 
206, 207, 208, 209, 210/1 und 210/5 jeweils vollständig. Maß-
gebend ist die Darstellung im Abgrenzungsplan.

Für die Bebauungs- und Erschließungsalternativen sind die 
grundsätzlichen Rahmenbedingungen zur Erschließung und zum 
Lärmschutz mit den Fachingenieuren abgestimmt. Im weiteren 
Verfahren und zur Konkretisierung zum Planentwurf sind ver-
tiefende Untersuchungen erforderlich. Zudem ist die Realisier-
barkeit von Stellplätzen und anteiligen Verkehrsflächen inner-
halb des anbaufreien Abstandsstreifen zur Bundesstraße mit 
dem Straßenbaulastträger abzustimmen.

Mit einem Aufstellungsbeschluss und Zustimmung zur Planung 
kann eine frühzeitige Beteiligung durchgeführt werden. Das 
Verfahren wird im Vollverfahren durchgeführt. 
Mit den Ergebnissen der frühzeitigen Beteiligung und der not-
wendigen Fachgutachten wird der Bebauungsplanentwurf aus-
gearbeitet und wiederum im Gemeinderat beraten werden.

Der Gemeinderat fasste folgende Beschlüsse einstimmig: 
1.  Für den Planbereich gemäß Abgrenzungsplan soll ein Bebau-

ungsplan mit örtlichen Bauvorschriften aufgestellt werden. 

2.  Die Planungskonzepte werden gebilligt und die frühzeitige 
Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB so-
wie die frühzeitige Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB be-
schlossen.

3.  Die Verwaltung wird beauftragt den Aufstellungsbeschluss 
bekannt zu machen und die frühzeitige Beteiligung durch-
zuführen.

TOP 5: Vergabe von Arbeiten zur Sanierung der Straßen-
beleuchtung

Die Verwaltung plant in Schwörzkirch, Grötzingen, Ennahofen 
und in Allmendingen im Gebiet Schwenksweiler die Straßen-
beleuchtung auf LED umzurüsten.

Hierfür wurden zwei Förderanträge für die Sanierung der  
Straßenbeleuchtung gestellt. Es gingen mittlerweile für beide 
Anträge positive Förderbescheide ein. 

Die Lieferung und Montage wurde öffentlich ausgeschrieben. Es 
wurden drei Leistungsverzeichnisse angefordert, zur Submission 
gingen zwei Angebote ein.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Vergabe der Arbeiten 
an die wirtschaftlichste Bieterin die Netze BW Biberach zum 
Angebotspreis von 129.906,35 1 brutto.
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TOP 6: Baugesuche – Beratung und Beschlussfassung

Es wurden drei Baugesuche vorgestellt und beraten: 

a.  Errichtung eines Doppelhauses (4 WE) mit 4 Garagen im  
Bereich Blümelenweg

Der Gemeinderat erteile einstimmig das gemeindliche Einver-
nehmen.

b.  Anbau an best. Wohnhaus im Bereich Kindergartenweg
Der Gemeinderat erteile einstimmig das gemeindliche Einver-
nehmen.

c.  Neubau 2-Fam.-Wohnhaus mit Einliegerwohnung, Garagen 
und Heizzentrale mit Hackschnitzel-Bunker, im Bereich Süd-
ring, hier: Planänderung Garage 

Der Gemeinderat erteilte einstimmig bei einer Befangenheit das 
gemeindliche Einvernehmen. 

TOP 7: Beratung und Beschlussfassung über die Preise für 
die Ferienbetreuung 2023

Grundsätzliche Informationen:
Seit mehr als 10 Jahren bietet die Gemeinde in den Wochen 4 
bis 6 der Sommerferien eine Ferienbetreuung an. 

Nach den pandemiebedingten Einschränkungen in den Jahren 
2020 und 2021 fand die Ferienbetreuung 2022 wieder im übli-
chen Rahmen (inklusive Angebot eines warmen Mittagessens) 
statt.

Insbesondere fand in den vergangenen vier Jahren die Woche 6 
der Sommerferien eine hohe Nachfrage (zwischen 31 und 22 
Kinder), gefolgt von Woche 5 (zwischen 17 und 13 Kinder) bzw. 
Woche 4 (zwischen 9 und 5 Kinder). In 2021 und 2022 wurde 
Woche 4 auf-grund mangelnder Teilnehmerzahl abgesagt.

Die Kostendeckung lag in den vergangenen vier Jahren zwischen 
50 % und 79 %. Der Kostendeckungsgrad ist im Wesentlichen 
davon abhängig, 

- ob eine Ganztagsbetreuung stattfindet bzw.
- von der Teilnehmerzahl pro Woche. 

Aktuell findet eine Betreuung erst statt, wenn sich mindestens 
fünf Kinder pro Woche und Betreuungszeit angemeldet haben.

In der Vergangenheit wurde die Verwaltung seitens des Gremi-
ums dazu aufgefordert, dass künftig ein Kostendeckungsgrad 
von 80% angestrebt werden soll. Insoweit erfolgt die Ermitt-
lung einer Kostendeckung in Höhe von 80 % anhand von 
Schätzwerten 2023:

Die Gesamtausgaben werden auf ca. 5.200 1 geschätzt, bei  
einem Kostendeckungsgrad von 80 % wären dies 4.160 1. Im 
Vergleich zur Gesamt-Einnahme aus der Ferienbetreuung 2022 
(3.033 1) würde dies zu einer Erhöhung um ca. 37 % führen.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass die Preise für die 
Ferienbetreuung ab 2023 für die Ganztagesbetreuung auf 
130,00 1, für die Halbtagesbetreuung mit Mittagessen auf 

82,00 1 und Halbtagesbetreuung ohne Mittagessen auf 57,00 1 

festgelegt wird. Für das zweite und jedes weitere Geschwister-
kind wird ein Nachlass von 10 % gewährt. Der durch den Nach-
lass entstehende Betrag soll auf volle Euro aufgerundet werden. 
Der Zuschlag für auswärtige Kinder beträgt jeweils 20 %. 

TOP 8: Widmung des Singsaals im Bürgerhaus Altheim als 
Trauraum - Beratung und Beschlussfassung

Trauräume für standesamtliche Eheschließungen müssen grund-
sätzlich gewidmet sein. Herr Bürgermeister Dr. Andreas Schaupp 
wurde zum 01.03.2023 zum Eheschließungsstandesbeamten für 
den Standesamtsbezirk Allmendingen berufen. Altheimer Bür-
gerinnen und Bürger können sich von ihm künftig trauen las-
sen. Hierzu ist die Widmung des Singsaals im 1. OG des Bürger-
hauses in Altheim als Trauraum vorgesehen. Des Weiteren 
stehen nach wie vor allen Bürgerinnen und Bürgern aus All-
mendingen und Altheim die Trauräume in Allmendingen für ihre 
standesamtliche Trauung zur Verfügung.

Zu den bisherigen Traumräumen (Veranstaltungsraum EG links 
im „Alten Rathaus“, Raum 1+2 Bürgerhaus und der große Saal 
im Bürgerhaus) soll zusätzlich als Trauraum der Singsaal im 
Bürgerhaus Altheim gewidmet werden. 

Der Gemeinderat stimmte einstimmig der Widmung folgender 
Trauräume für den Standesamtsbezirk Allmendingen zu: 
1. Veranstaltungsraum EG links im „Alten Rathaus“
2. Raum 1+2 im Bürgerhaus
3. Großer Saal im Bürgerhaus
4. Singsaal Bürgerhaus Altheim

TOP 9: Fahrrad-Leasing für die Beschäftigten der Gemeinde 
Allmendingen im Rahmen der Entgeltumwandlung - Bera-
tung und Beschlussfassung

Der Gemeinderat hat am 14.12.2023 nicht-öffentlich über das 
Thema Fahrrad-Leasing für die Beschäftigten der Gemeinde All-
mendingen im Rahmen der Entgeltumwandlung beraten. Auf 
Grundlage dieser Beratung wurden von der Verwaltung insge-
samt 4 Anbieter (Bikeleasing, JobRad, mein-dienstrad und EU-
RORAD) angeschrieben und zur Abgabe eines Angebots bzw. zur 
Darlegung der Leasingkonditionen aufgefordert. 

Als wirtschaftlichster Anbieter zeigte sich dabei die Firma  
EURORAD. 

Der Gemeinderat fasste folgende Beschlüsse einstimmig: 
a)  Den Beschäftigten der Gemeinde Allmendingen wird die 

Möglichkeit des Fahrradleasings angeboten. Es können max. 
zwei Fahrräder von einem Beschäftigten gleichzeitig geleast 
werden.

b)  Die Verwaltung wird beauftragt mit dem wirtschaftlichsten 
Anbieter EURORAD die erforderlichen Verträge abzuschließen.

c) Die Gemeinde übernimmt den Versicherungsschutz Premium-
PLUS für das Fahrradleasing mit monatlichen Kosten zwi-
schen 16 1 und 31,50 1 abhängig vom Fahrradwert. Darin 
sind alle Versicherungsfälle bei Verlust, Diebstahl, Schäden 
am Fahrrad, alle Ausfallhaftungen, alle Inspektionen und 
Verschleißteile beinhaltet.
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TOP 10: Verschiedenes / Fragen und Anregungen der  
Gemeinderäte

Schülerzahlen 
Gemeinderätin Braig erkundigte sich nach den Schülerzahlen 
zur Einschulung 2023 des Kindergarten LuBe in Weilersteußlin-
gen. Bürgermeister Teichmann und Frau Baur gaben an, dass 6 
Kinder aus dem gemeindlichen Kindergarten LuBe im Herbst 
2023 eingeschult werden. 

Verbindungsweg Hausen-Ehingen
Gemeinderat Kley erkundigte sich zum aktuellen Sachstand 
bzgl. des Verbindungsweges von Hausen nach Ehingen. Bürger-
meister Teichmann führte aus, dass ein Audit durchgeführt und 
deshalb die ganze Planung überarbeitet werden musste. Auf-
grund dessen entstanden Verzögerungen. Die Planungen und 
erforderlichen Grunderwerbe sollen zeitnah fortgeführt werden. 

Marienstraße – Straßenbelag 
Gemeinderat Fuchs erkundigte sich, ob der im Rahmen des 
Breitbandausbaus eingebrachte Fahrbahnbelag in der Marien-
straße noch ausgebessert wird, da dieser zum aktuellen Zeit-
punkt uneben ist. Bürgermeister Teichmann führte hierzu aus, 
dass es sich noch nicht um den finalen Straßenbelag handelt 
und die Unebenheiten dementsprechend noch korrigiert wer-
den. 

Feldweg parallel B492 Höhe Fa. Rampf
Gemeinderat Fuchs teilte mit, dass der Acker welcher an den 
Feldweg bei der Fa. Rampf grenzt, durch den Starkregen ausge-
spült wurde und viel Ackerboden auf dem Feldweg verteilt wurde. 

Fa. Burgmaier – Sperrung 
Gemeinderätin Fuchs erkundigte sich zum aktuellen Sachstand 
bei der Fa. Burgmaier bzgl. der bestehenden Straßensperrung 
im Rahmen der Abbrucharbeiten. Bürgermeister Teichmann  
teilte mit, dass die Abbrucharbeiten aufgrund der Vergabe sta-
gnierten, jedoch ab Mitte Mai weitergeführt werden. 

Lehrrohre – Breitbandausbau
Gemeinderat Sontheimer erkundigte sich, wie weit die Lehrrohre 
für den Breitbandausbau verlegt werden. Bürgermeister Teich-
mann informierte, dass diese bis zum Alten Rathaus verlegt 
werden. Im Bereich der Hauptstraße Höhe Gebäude 23 – 25 
handelt es sich um eine andere Baumaßnahme. 

TOP 11: Vergabe von Arbeiten zum Umbau Lamm, Altheim, 
zur Flüchtlingsunterkunft

Umbau Lamm Altheim zur Flüchtlingsunterkunft, Elektroarbeiten
Es wurden 4 Firmen zur Angebotsabgabe angeschrieben, zur 
Submission ging 1 Angebot ein. 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Vergabe der Elektro-
arbeiten an die wirtschaftlichste Bieterin Fa. Käufler aus All-
mendingen zu einem Angebotspreis von 14.754,57 1 brutto. 

Umbau Lamm Altheim zur Flüchtlingsunterkunft, Heizungsanlage
Es wurden 5 Firmen zur Angebotsabgabe angeschrieben, zur 
Submission ging 1 Angebot ein. 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Vergabe der Hei-
zungsanlage an die wirtschaftlichste Bieterin Fa.  Haupt aus 
Allmendingen zu einem Angebotspreis von 47.029,19 1 brutto. 

Umbau Lamm Altheim zur Flüchtlingsunterkunft, Malerarbeiten 
Es wurden 4 Firmen zur Angebotsabgabe angeschrieben, zur 
Submission gingen 3 Angebote ein. 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Vergabe der Maler-
arbeiten an die wirtschaftlichste Bieterin Fa.  Diehr aus Munder-
kingen zu einem Angebotspreis von 7.068,60 1 brutto. 

Umbau Lamm Altheim zur Flüchtlingsunterkunft, Sanitärarbeiten 
Es wurden 5 Firmen zur Angebotsabgabe angeschrieben, zur 
Submission gingen 2 Angebote ein. 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Vergabe der Sanitär-
arbeiten an die wirtschaftlichste Bieterin Fa. Schaude aus All-
mendingen-Ennahofen zu einem Angebotspreis von 12.524,46 1 
brutto. 

Umbau Lamm Altheim zur Flüchtlingsunterkunft, Schreiner-
arbeiten 
Es wurden 3 Firmen zur Angebotsabgabe angeschrieben, zur 
Submission ging 1 Angebot ein. 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Vergabe der Schrei-
nerarbeiten an die wirtschaftlichste Bieterin Fa. Gauß aus All-
mendingen-Grötzingen zu einem Angebotspreis von 8.378,08 1 
brutto. 

Umbau Lamm Altheim zur Flüchtlingsunterkunft, Zimmerarbeiten 
Es wurden 4 Firmen zur Angebotsabgabe angeschrieben, zur 
Submission ging 1 Angebot ein. 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Vergabe der Zimmer-
arbeiten an die wirtschaftlichste Bieterin Fa. Stoss aus Allmen-
dingen zu einem Angebotspreis von 39.622,17 1 brutto. 

Mitteilungen der Verwaltung

Kindergarten LuBe  
Weilersteußlingen

Betreuungspersonal für den Kindergarten in 
Weilersteußlingen gesucht!

Immer mehr Eltern nutzen die Möglichkeit, ihr Kindergartenkind 
an drei Tagen/Woche (Montag, Dienstag und Donnerstag) zum 
Mittagessen in der Grundschule Weilersteußlingen anzumelden. 

Für die Betreuung dieser Kinder suchen wir

ab sofort

in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr Betreuungspersonal.

Haben Sie Interesse an dieser interessanten Aufgabe? Dann 
senden Sie bitte Ihre Bewerbung an das Bürgermeisteramt  
Allmendingen, Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Baur, 
E-Mail: ulrike.baur@allmendingen.de oder Telefon 07391 7015-15.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!
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Stellvertretender Bademeister (m/w/d) 
fürs Waldfreibad gesucht 

Die Gemeinde Allmendingen sucht für das Waldfreibad einen 
verantwortungsbewussten und zuverlässigen Bademeister 
m/w/d während der Freibadsaison, um das Freibadteam zu 
verstärken.

Sie übernehmen die Wasseraufsicht im Schwimmbad. Sie 
achten darauf, dass die Schwimmbadordnung
eingehalten wird, sorgen für die Sicherheit der Badegäste 
und leisten Hilfe bei Badeunfällen.

Vorausgesetzt wird:
-   ein Mindestalter von 18 Jahren
-   eine Ausbildung in Erster Hilfe und in der Herz-Lungen-
  Wiederbelebung nach der UVV „Erste Hilfe“ (nicht älter 

als 2 Jahre) 
  kann bei Bedarf bei uns erworben/aufgefrischt werden
-   das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber (nicht 

älter als 2 Jahre)
  kann bei Bedarf bei uns erworben/aufgefrischt werden
-   Flexibilität

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich bitte schriftlich bei der Gemeinde 
Allmendingen, Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen.
Die Bewerbung ist auch per E-Mail möglich: 
joachim.rupp@allmendingen.de

Sollten noch Fragen bestehen, können Sie sich gerne an 
Frau Baitz, Tel.: 07391 7015-33, wenden.

Sperrung des Gemeindeverbindungswegs zum 
„Weißen Kreuz“

Wir weisen daraufhin, dass der Gemeindeverbindungsweg vom 
17. bis 22. Mai 2023 für den Autoverkehr gesperrt ist.

Frei ist die Straße an diesen Tagen für Fahrräder sowie für Land- 
und forstwirtschaftlichen Verkehr.

Die Sperrung erstreckt sich vom nördlichen Ortsausgang All-
mendingen (Katzensteige) bis zum „Weißen Kreuz“.

Schöffen gesucht!

Wahl der Schöffen für die Amtsperiode 2024 bis 2028 steht 
an

Im ersten Halbjahr 2023 sind bundesweit die Vorschlagslisten 
für Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 
2028 zu bestimmen.
Die Vorschlagsliste für die Schöffenwahl ist von der Gemeinde 
aufzustellen.

Gesucht werden für die Gemeinde Allmendingen 3 Personen 
und für die Gemeinde Altheim 1 Person, die als Schöffen am 
zuständigen Amtsgericht und Landgericht als Vertreter des Vol-
kes an der Rechtsprechung in Strafsachen an Verhandlungen 

teilnehmen sollen. Der Schöffenwahlausschuss beim Amtsge-
richt wird in der zweiten Jahreshälfte 2023 aus diesen Vorschlä-
gen die Schöffen auswählen.

Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der Ge-
meinde wohnen und am 01.01.2024 zwischen 25 und 69 Jahre 
alt sein werden. Wählbar sind nur deutsche Staatsangehörige, 
die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Wer zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde 
oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren 
Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von Ehren-
ämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch 
hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (Richter, Rechtsan-
wälte, Polizeivollzugsbeamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugs-
bedienstete usw.) und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen 
gewählt werden.

Neben diesen formalen Kriterien sollen die Bewerber aber vor 
allem bestimmte Grundfähigkeiten mitbringen, die notwendig 
dazu gehören, wenn man über andere Menschen qualifiziert ur-
teilen soll. Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen ver-
langt nicht nur Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife 
des Urteils, sondern auch Menschenkenntnis und Lebenserfah-
rung. Ebenso gefragt sind geistige Beweglichkeit und - wegen 
des anstrengenden Sitzungsdienstes - körperliche Eignung. 
Schöffen sollten sich in verschiedene soziale Milieus hinein-
denken und das Handeln eines Menschen in seinem sozialen 
Umfeld beurteilen können.

Wenn Sie sich für dieses Ehrenamt interessieren, dann bewerben 
Sie sich bitte bis spätestens 16.06.2023 schriftlich (auch per 
Mail unter: info@allmendingen.de) beim Bürgermeisteramt All-
mendingen, Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen. Ein Formular 
kann von der Internetseite der Gemeinde www.allmendingen.de 
bzw. www.altheim-info.de oder www.schoeffenwahl.de herun-
tergeladen werden. Bereits eingegangene Bewerbungen müssen 
nicht erneut eingereicht werden.
Ihre Fragen beantwortet gerne Frau Hummler: Tel. 07391/7015-18.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Bundesverband ehren-
amtlicher Richter, im Internet unter www.schoeffenwahl.de 
oder beim Justizministerium Baden-Württemberg unter https://
www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Justiz/Schoeffenwahl+2023.

Ortsverwaltung Ennahofen

EINLADUNG

zu der am Montag, den 22.05.2023 um 20 Uhr
stattfindenden öffentlichen Sitzung

des Ortschaftsrates Ennahofen
im Sitzungssaal des Rathauses

Tagesordnung:
1. Mitteilungen
2. Baugesuch
3. Verschiedenes

Dennie Schuster
stellv. Ortsvorsteher
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Ortsverwaltung Ennahofen
Aufgrund Abwesenheit von Ortsvorsteher Gerhard Amann im Mai 
2023 findet der Sprechtag auf dem Rathaus Ennahofen am  
Montag, 22.05.2023 von 18:00 - 20:00 Uhr statt: 

In dringenden Fällen bin ich unter der E-Mail-Adresse: 
ov-ennahofen@allmendingen.de jederzeit erreichbar!

Dennie Schuster
stellv. Ortsvorsteher

Umwelt aktuell

Gelber Sack
Abfuhrtermin
Allmendingen, Hausen und alle Ortsteile
Samstag, 20. Mai 2023.

Blaue Tonne
Abfuhrtermin
Mittwoch, 31. Mai 2023.

Biotonne
Abfuhrtermin für Allmendingen, Hausen, Niederhofen, 
Pfraunstetten und Schwörzkirch
Montag, 22. Mai 2023

Biotonne
Abfuhrtermin für Ennahofen, Grötzingen und 
Weilersteußlingen
Donnerstag, 1. Juni 2023

Senioren

Einladung zum Kaffeenachmittag für Senioren

Wir möchten Sie zum Kaffeenachmittag
am Mittwoch, 24. Mai 2023 um 14:30 Uhr

in der Allmendinger Seniorenresidenz 
Ehinger Straße 2

(Eingang durch die Passage)
recht herzlich einladen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich
bei der Gemeinde Allmendingen

unter der Telefonnummer 0 7391 7015-0.

Die Plätze sind begrenzt.

Wir freuen uns auf Sie!
Klaudia Maier und Edith Schrode

Notdienste

Arzt:
Einheitliche Notrufnummer:  116 117

Kinderarzt:
Gemeinsame Notrufnummer:  116 117

HNO:
einheitliche Notrufnummer:  116 117

Zahnarzt:
Zahnärztliche Notrufnummer:  0761 120 120 00

Notrufnummern im Rettungsdienstbereich Ulm / 
Alb-Donau:
Feuerwehr/Rettungsdienst  112
Polizei   110
Nur Krankentransporte  0731 / 19222

Hospizgruppe
Einsatzleitung: Tel. 0172 / 4 21 81 94

Apotheken-Notdienst
Der Notdienst beginnt morgens um 8.30 Uhr und endet morgens 
um 8.30 Uhr.

Notdiensttelefon 01805 002963 
Ansage der dienstbereiten Apotheken

Sa., 20.05. Apotheke am Bronner Berg
  07392 18085
So., 21.05. Schloß-Apotheke, Erbach
  07305 6033
  Schloss-Apotheke, Obermarchtal
  07375 246
Mo., 22.05. Löwen-Apotheke, Erbach
  07305 7323
  Rats-Apotheke im Ärztehaus, Schwendi
  07353 9845700
Di., 23.05. Vitalis Apotheke, Ehingen
  07391 755631
Mi., 24.05.  Rats-Apotheke, Laupheim
  07392 2110
Do., 25.05.  Apotheke Dr. Mack, Rottenacker
  07393 4111
Fr., 26.05. Apotheke Dr. Mack am Wenzelstein, Ehingen
  07391 70260
  Rats-Apotheke, Schwendi
  07353 98470

Tierärztlicher Notdienst
Tierarztpraxis Kay
Ambulanter oder stationärer Dienst nach telefonischer Verein-
barung
Blaubeurerstraße 87, 89601 Schelklingen,
Tel. 07394 245585 oder 0172 6805657 (24 h)

Tierärzte Ehingen
Dr. Martin Knodel, Verena Werner
Hechtstraße 21, 89584 Ehingen
Tel. 07391 54012
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Seelsorgeeinheit Allmendingen

Terminplanung vom 18. bis 29. Mai 2023

Bitte informieren Sie sich aktuell auf unserer Homepage, ob 
es Veränderungen im Gottesdienstplan gibt.

Donnerstag, 18. Mai – Christi Himmelfahrt
09:00 Uhr  Heilige Messe Niederhofen mit Öschprozession, 

mit Kirchenchor
10:30 Uhr Wortgottesfeier Pfarrkirche Allmendingen, 
  ohne Liveübertragung

Freitag, 19. Mai
Keine Beichtgelegenheit Pfarrkirche Allmendingen
15:00 Uhr Wortgottesfeier Pfarrkirche Allmendingen, 
  ohne Liveübertragung

Samstag, 20. Mai
19:00 Uhr Vorabendmesse Altheim

Sonntag, 21. Mai – 7. Sonntag der Osterzeit
09:00 Uhr Wortgottesfeier Schwörzkirch
10:30 Uhr Heilige Messe Pfarrkirche Allmendingen, 
  mit Liveübertragung
  2.Opfer für Arthur Maier
  f. Paul u. Lina Zagst
  f. Maria Treutler, Wally Pohl
  f. Anna u. Maria Leichtle
  f. Walter Lindenmayer
  f. Maria Braun
  f. Hans Braun
  f. Fanny u. Paul Maier
  f. Josefine u. Franz Münz
14:00 Uhr Mainandacht Pfarrkirche Altheim

Dienstag, 23. Mai
19:30 Uhr Heilige Messe in Pfraunstetten
  f. Elisabeth u. Paul Häußler
  f. Maria Braun und Sr. Pia Braun
  f. Anna u. Lorenz Sproll
  f. Hilde Schaible
  f. Peter Wörz, Georg Knoll u. Angeh.

Mittwoch, 24. Mai
19:30 Uhr KGR Altheim, Sitzung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Nächster Termin am Donnerstag, 25. Mai 2023

vormittags auf dem Rathausplatz

Auf unserem Markt werden vielerlei Produkte angeboten:  
    

➢ Frische Fleisch- und Wurstwaren   Bauer Gölz 
➢ Eier, Geflügel und Milchprodukte  Geflügelhof Rehm 
➢ Knackiges Obst und Gemüse  Herr Menz 
➢ Käsespezialitäten    Käsetheke Semtner 
➢ Frischer Spargel    Erdbeerhof Mall 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Allmendinger Wochenmarkt 
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Donnerstag, 25. Mai
10:00 Uhr Stunde der eucharistischen Andacht, 
  Pfarrkirche Allmendingen
Kein Schülergottesdienst Aula Schule
20:00 Uhr KGR Allmendingen, Sitzung

Freitag, 26. Mai
14:00 Uhr Beichtgelegenheit Pfarrkirche Allmendingen
15:00 Uhr Heilige Messe Pfarrkirche Allmendingen, 
  ohne Liveübertragung
  f. Karl Schmid u. Angeh.
  f. Pfarrer Rube
  f. Josef Matheis

Samstag, 27. Mai
14:00 Uhr Brautmesse von Anja und Felix Hensinger, 
  Pfarrkirche Schwörzkirch
Keine Vorabendmesse

Sonntag, 28. Mai – Pfingsten
09:30 Uhr Kinderkirche, Pfarrer-Sailer-Haus
10:30 Uhr Heilige Messe, Pfarrkirche Allmendingen, 
  ohne Liveübertragung
19:00 Uhr Maiandacht, Pfarrkirche Allmendingen

Montag, 29. Mai – Pfingstmontag
09:00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst für die Seelsorgeein-

heit in Altheim im Zelt

Diakon Alexander Kramer: 
Telefon 0 73 91 / 7 80 09 11,
E-Mail-Adresse: alexander.kramer@drs.de
Gemeindereferentin Sabine Steinwand: 
Telefon: 0 73 91 / 7 81 66 78,
E-Mail-Adresse: sabine.steinwand@drs.de
Pfarrer Martin Jochen Wittschorek: 
Telefon 0 73 91 / 7 81 66 77 oder 0152 /295 95 221 
(nicht montags)

Pfarrbüro: 
Telefon 0 73 91 / 5 37 35, Kirchplatz 2, 89604 Allmendingen
Öffnungszeiten: 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
E-Mail-Adresse: SE5.Ehingen-Ulm@drs.de
Homepage: www.se-allmendingen.de

Gemeinsame Kirchenpflege Allmendingen, Altheim, 
Schwörzkirch: Hehlestraße 2, 89584 Ehingen (im Katholischen 
Verwaltungszentrum Ehingen), Telefon 0 73 91 / 7 63 96 42
E-Mail-Adresse: MariaeHimmelfahrt.Allmendingen@nbk.drs.de

Mitteilungen Seelsorgeeinheit
Kollektenplan Mai 2023
21. Mai: Für die Kirchengemeinde
28. Mai: Renovabis-Kollekte

Spendenkonto für die Hilfe für ältere Menschen von Pfarrer 
Simon Peter:
Misereor-Spendenkonto, IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10, 
BIC: GENODED1PAX
mit dem Verwendungszweck: „Zweck W31162 Caroline Elderly 
Foundation, Uganda“.
Informationen unter https://carolineelderlyfoundation.org.

Vorschau
Hauskommunion am 2. Juni.
Jugendtag in Untermarchtal am 3./4. Juni.

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Pfingstaktion von 
Renovabis 2023

Liebe Schwestern und Brüder,
Arbeitskräfte aus dem Ausland sind für Deutschland enorm 
wichtig. Ohne sie würden große Teile der Wirtschaft und unseres 
täglichen Lebens nicht funktionieren. Sehr viele der bei uns 
tätigen Migrantinnen und Migranten kommen aus Mittel- und 
Osteuropa. Deshalb nimmt die diesjährige Pfingstaktion des 
Osteuropa-Hilfswerks Renovabis das Thema „Arbeitsmigration 
aus Osteuropa“ in den Blick. Das Leitwort lautet: „Sie fehlen. 
Immer. Irgendwo.“ Es geht um Menschen, die ihre Heimat ver-
lassen, um ihren Lebensunterhalt in der Fremde zu verdienen. 
Die Entscheidung zur Migration erfolgt selten leichtfertig, meist 
beruht sie auf Not. Die Folgen sind gravierend; denn in ihren 
Herkunftsländern hinterlassen die Frauen und Männer eine gro-
ße Lücke: Sie fehlen in ihren Familien und in ihren Gemeinden, 
sie fehlen als Arbeitskräfte und Bürger. Hier in Deutschland er-
fahren die Migrantinnen und Migranten oft wenig Wertschät-
zung. Viele leiden unter prekären Beschäftigungsverhältnissen, 
manche sogar unter kriminellen Machenschaften bis hin zum 
Menschenhandel.
Zusammen mit der Kirche in Osteuropa hilft Renovabis, diesen 
Menschen in ihrer Heimat Perspektiven zu eröffnen - durch Bil-
dung und bessere Arbeitsmöglichkeiten. So unterstützt das 
Hilfswerk zum Beispiel einen häuslichen Pflegedienst in Bela-
rus, Job-Trainings für jugendliche Häftlinge in der Republik 
Moldau oder Projekte zur regionalen Entwicklung im Kosovo.
Wir bitten Sie herzlich: Unterstützen Sie die Anliegen von Reno-
vabis durch Ihr Gebet und Ihre großzügige Spende bei der Kol-
lekte am Pfingstsonntag.

Dresden, den 2. März 2023
Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart
+ Dr. Gebhard Fürst
Bischof

Finanzielle Förderung durch die Stiftung Wegzeichen-
Lebenszeichen-Glaubenszeichen
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart unterstützt mit ihrer Stiftung 
Wegzeichen - Lebenszeichen - Glaubenszeichen Initiativen zur 
Renovierung, Dokumentation oder Neuerstellung von christli-
chen Kulturdenkmalen in Feld und Flur (wie Weg- und Hofkreu-
ze, Bildstöcke, Heiligen-figuren, Lourdesgrotten oder kleine 
Kapellen) mit finanziellen Zuschüssen.
Diese gelebten Zeichen christlichen Glaubens prägen unsere 
Kulturlandschaft und verdienen unsere besondere Aufmerksam-
keit und Schutz. Sie verbinden uns mit der Vergangenheit und 
der Schöpfung, mahnen uns zur Demut und geben uns Gelegen-
heit zur inneren und religiös-spirituellen Einkehr und zum Ge-
bet.
Antragsberechtigt für eine finanzielle Förderung sind Privatper-
sonen genauso wie Kommu-nen, Kirchengemeinden, Vereine 
oder andere Zusammenschlüsse oder Initiativen.
Nähere Infos unter www.stiftung-wegzeichen.de, 
wegzeichen@bo.drs.de oder Telefon 07472 169 465.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
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Mitteilungen Allmendingen

Ehevermeldung
Das Sakrament der Ehe wollen sich spenden: 
Joachim und Nadja Enderle, geb. Knoll, beide 
wohnhaft in Dürmentingen-Heudorf.

Parken an kirchlichen Gebäuden
Leider gibt es immer wieder Probleme mit parkenden Autos rund 
um Gottesdienste oder Veranstaltungen im Pfarrer-Sailer-Haus. 
Alle Autofahrer werden gebeten, folgende Dinge zu beachten:
Parken am Pfarrer-Sailer-Haus – bitte die Autos nicht auf den 
Gehwegen und auf den Wiesenflächen abstellen, auch nicht 
teilweise, besonders im Bereich der Bushaltestelle. Hier muss-
ten schon während Sitzungen von Gemeindegruppen Rollstuhl-
fahrer umkehren und einen weiten Umweg fahren. Auch sollten 
die Einfahrten der Anlieger in der Hermanstraße ausreichend 
freigehalten werden.
Parken an der Kirche - es gibt am Pfarrhaus drei Parkplätze, am 
Brühlweg nochmals zwei bis drei Parkplätze. Der Kirchplatz  
selber ist kein Parkplatz, sondern ein Begegnungsort für die 
Gemeinde. In jedem Fall muss die Einfahrt zum Kirchplatz groß-
flächig frei bleiben, damit der einzige Rettungsweg offenbleibt. 
Auf der Rasenfläche am Brühlweg zur Schmiech hin darf gar 
nicht geparkt werden, es ist eine Grünfläche. Die wenigen Park-
möglichkeiten an der Kirche sollten bitte für gehbehinderte 
Kirchgänger und für Mesner und Organisten freigehalten wer-
den.
Wir empfehlen die Parkplätze am Friedhof, am Sportplatz und 
entlang der Hauptstraße (hier aber auch nicht auf dem Geh-
weg). Noch besser ist es natürlich, mit dem Fahrrad oder zu Fuß 
zu kommen.

Kirchenführung Pfarrkirche
In Zusammenarbeit mit der VHS Allmendingen bietet Pfarrer 
Wittschorek am Freitag, 2. Juni, um 18 Uhr eine Kirchenführung 
in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Allmendingen an. Zu 
diesem Kurs ist eine Anmeldung bei der VHS notwendig. Der 
Kurs hat die Nummer 23SAM008. Anmelden kann man sich per-
sönlich im Rathaus, Zimmer 14, telefonisch unter 07391/7015-30, 
mit E-Mail an vhs@allmendingen.de oder mit Fax an 
07391/7015-35.

Mitteilungen Altheim

Maiandacht
Herzliche Einladung zur Maiandacht in der Pfarrkirche St.  
Michael am Sonntag, 21. Mai um 14 Uhr.

Mitteilungen Schwörzkirch

Vorschau
Maiandacht vom Helferkreis Schwörzkirch am 30. Mai in Nieder-
hofen.

Erreichen Sie Menschen 
in Ihrer Nähe.

Evangelische Kirchengemeinden
Weilersteußlingen u. Allmendingen

Wochenspruch: (6. Sonntag n. Ostern-EXAUDI)
Herr, höre meine Stimme!   Psalm 27,7
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will 
ich alle zu mir ziehen.  Johannes 12,32

Sonntag, 21. Mai 2023 (6. Sonntag nach Ostern- EXAUDI)
10.00 Uhr  Gottesdienst mit dem Team aus dem Kirchen-

gemeinderat in Weilersteußlingen
   Anschließend an diesen Gottesdienst wird noch 

herzlich zum Kirchenkaffee ins Pfarrhaus einge-
laden.

   Es kann eine separate Spende für das Mütter-
genesungswerk am Ausgang der Kirche in eine 
Sammelbüchse gegeben werden. –  Herzlichen 
Dank dafür!) Infomaterial zum Mitnehmen 
liegt dort ebenfalls bereit.

10.30 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus 
  in Weilersteußlingen
10-11.30 Uhr Kinderkirche im Gemeindezentrum 
  in Allmendingen
Kein Gottesdienst in Allmendingen. Herzliche Einladung nach 
Weilersteußlingen!

Montag, 22. Mai 2023
14.00 Uhr Seniorengymnastikgruppe im Gemeindehaus
  in Weilersteußlingen
19.30 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus 
  in Weilersteußlingen

Dienstag, 23. Mai 2023
19.00 Uhr Meditatives Tanzen im Gemeindehaus 
  in Weilersteußlingen

Donnerstag, 25. Mai 2023
10.00 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus 
  in Weilersteußlingen
   In dieser Gruppe sind herzlich neue Gesichter 

willkommen.
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung 
  in Weilersteußlingen im Gemeindehaus

Sonntag, 28. Mai 2023 (Pfingstfest)
09.00 Uhr Gottesdienst in Allmendingen (Pfrin. A. Kasper)
  (Opfer: Für aktuelle Notstände)
10.30 Uhr  Gottesdienst in Weilersteußlingen mit Taufe und 

Abendmahl (Pfrin. A.Kasper) 
  (Opfer: Für aktuelle Notstände)
   In diesem Gottesdienst werden die Heilige 

Taufe empfangen:
  Marie Bucher und Selina Flamm
10.30 Uhr  Kinderkirche in Weilersteußlingen im Gemeinde-

haus

Taufsonntage 
Ab sofort haben wir feste Tauftermine (an „Taufsonntagen“) 
eingerichtet, an denen in den Kirchengemeinden Weilersteuß-
lingen und Allmendingen die Taufe gefeiert wird.
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Sonntag, 28.05.2023 09.00 Uhr Allmendingen; 
   10.30 Uhr Weilersteußlingen
Sonntag, 25.06.2023   10.30 Uhr Allmendingen
Sonntag, 09.07.2023 09.00 Uhr Weilersteußlingen; 
   10.30 Uhr Allmendingen
Sonntag, 17.09.2023 09.00 Uhr Weilersteußlingen; 
   10.30 Uhr Allmendingen

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie ihr Kind taufen lassen 
möchten. 

WEILERSTEUSSLINGEN

Offene Kirche
Die Kirche in Weilersteußlingen ist täglich ab 10.00 Uhr, bzw. 
am Sonntag ab Gottesdienstbeginn geöffnet, jeweils bis 17 Uhr.

ALLMENDINGEN

Unterstützen Sie Ihre Kirchengemeinde Allmendingen!
Für die kleinen und großen Aufgaben in unserer  Kirchengemeinde 
erbitten wir herzlich Ihre Spende:
Ev. Kirchengemeinde Allmendingen, 
IBAN: DE16 6305 0000 0009 3077 04.
Vergelt's Gott.

Information an alle Evangelischen Gemeindemitglieder der 
Kirchengemeinden Weilersteußlingen und Allmendingen:
Pfarrerin Angelika Kasper ist zu erreichen im Ev. Pfarramt 
Weilersteußlingen unter der Telefon-Nr. 07384-404, oder per 
E-Mail: angelika.kasper@elkw.de

Notfallseelsorge Ulm/Alb-Donau-Kreis
Die Notfallseelsorge ist an 365 Tagen rund um die Uhr alarmier-
bar über die Leitstelle der Feuerwehr Ulm 0731 161-7102.

Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm
Tel: 0800 1110111 oder 0800 1110222. Der Anruf ist kostenfrei
Die Telefonseelsorge im Internet ist unter 
http://www.telefonseelsorge.de/
zu erreichen.

Pfarrbüro Weilersteußlingen/Allmendingen 
Das Pfarrbüro ist für den Besucherverkehr wie folgt geöffnet:
Dienstag von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag von 09.00 Uhr – 11.00 Uhr

Ansonsten kann gerne telefonisch (Tel. 07384-404) oder per 
E-Mail/ Post Kontakt aufgenommen werden.

Mail Pfarramt Weilersteußlingen: 
Pfarramt.Weilersteusslingen@elkw.de
Mail Pfarramt Allmendingen: 
Pfarramt.Allmendingen@elkw.de

Homepage: 
www.weilersteusslingen-evangelisch.de/ 
www.allmendingen-evangelisch.de 
Die Internetadressen führen jeweils zur gemeinsamen Home-
page der beiden Kirchengemeinden Weilersteußlingen und  
Allmendingen 

VEREINE UND ORGANISATIONEN

Jahrgänger

Hallo Jahrgang 1962/63 in Allmendingen und 
allen angeschlossenen Gemeinden

Zu unserer 60er-Veranstaltung am Samstag,1.7.2023 und Sonn-
tag 2.7.2023 haben wir verschiedene Aktionen geplant.
Samstagnachmittag geht’s los mit Sektempfang, Besichtigungs-
touren, gemeinsames Abendessen.
Sonntagmorgen starten wir mit einer Busfahrt ins Lautertal und 
kehren abends zum Abschluss in Allmendingen ein.
Wenn du teilnehmen möchtest und an weiteren Informationen 
interessiert bist, schicke uns bitte eine eMail an 
allmendingen6263@web.de
Wir freuen uns über alle, die mit uns gemeinsam zwei schöne 
Tage verbringen wollen.

Dein Jahrgangsausschuss

Musikverein Harmonia Allmendingen

Auftritt - Grimmelfinger Spargelfest
Der Musikverein Harmonia Allmendingen wird am kommenden 
Sonntag, den 21. Mai 2023, das Spargelfest in Grimmelfingen 
von 15 bis 18 Uhr musikalisch umrahmen. 
Wir würden uns freuen Sie dort zu sehen. 

Schützenverein Allmendingen 1975 e.V.

Allmendinger Schützen sind für die Landesmeis-
terschaften qualifiziert
Neben vieler unserer erwachsenen und Senioren-Schützen  haben 
sich alle Allmendinger Jungschützen, die bei den Kreismeister-
schaften starteten für die Landesmeisterschaften qualifiziert. 
Insgesamt wird der SV Allmendingen mit 31 Teilnehmern zum 
Teil in unterschiedlichen Disziplinen bei den Landesmeister-
schaften in Ruit, Onstmettingen oder Sindelfingen vertreten 
sein.

Nun stehen also die Wettkampfvorbereitungen an. Wer sich die-
se einmal live anschauen möchte, wie der Schießbetrieb ab-
läuft, ist herzlich eingeladen!

Die Jugend trainiert montags und freitags von 18:00 bis ca. 
19:30 Uhr.
Die erwachsenen Schützen und Senioren treffen sich dienstags 
und freitags ab ca. 19:30 Uhr.

Für Interessierte gibt es die Möglichkeit es selbst einmal aus-
zuprobieren. Um sicher zu gehen, dass für die Einweisung und 
Betreuung jemand vor Ort ist und auch Zeit hat, ist es sinnvoll 
einen Termin über sportleiter@sv-allmendingen.de anzufragen 
und zu vereinbaren.

Unseren Schützen drücken wir die Meisterschaften die Daumen 
und wünschen GUT SCHUSS!
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BSV Ennahofen e.V.  
der Verein für Sport auf den Lutherischen Bergen

Abteilung Fußball - Damen

Sieg gegen SGM Munderkingen/Griesingen II

Vergangenen Samstag empfingen wir die zweite Mannschaft der 
Spielgemeinschaft Griesingen/Munderkingen in Öpfingen. Wir 
gingen mit dem klaren Ziel, die drei Punkte zuhause zu behal-
ten, ins Spiel.
So starteten wir konzentriert in die erste Halbzeit und konnten 
ein schönes Spiel aufbauen.
In der 12. Minute konnten wir dann durch Katrin in Führung 
gehen. Diese Führung konnten wir in der ersten Halbzeit dann 
durch Lu noch auf 3:0 ausweiten. Sie erzielte in der 31. und  
39. Minute jeweils noch ein Tor für uns.
Auch in der zweiten Halbzeit konnten wir uns wieder einige Tor-
chancen erspielen, leider aber letztendlich keine mehr davon 
verwandeln. Dafür konnten wir die Chancen der Gegnerinnen 
abwehren und so mit einem verdienten 3:0 das Spiel beenden.

Unser nächstes Spiel findet kommenden Sonntag, den 21.05. 
auswärts gegen den FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies statt, 
welcher derzeit den zweiten Tabellenplatz belegt.

Unser nächstes Heimspiel findet am 25.05. um 19:00 Uhr in 
Ennahofen statt! Wir werden die Damen des SV Granheim II 
empfangen. Über zahlreiche Fans und Unterstützung bei 
diesem Derby würden wir uns sehr freuen! :)

Bergemer Musikverein  
Grötzingen 1927 e.V.

Gartenfest am Musikerheim

Unser traditionelles Gartenfest veranstalten wir von Freitag, 
23. Juni 2023 bis Sonntag, 25. Juni 2023. Da sich der neue 
Standort am Musikerheim bewährt hat, wird das Fest auch in 
diesem Jahr wieder rund um unser Musikerheim (Grießtalstraße 
40, Grötzingen) stattfinden. In Bezug auf das Programm haben 
wir uns für dieses Jahr wieder etwas Neues einfallen lassen.

Das Programm sieht folgendermaßen aus:
Freitag 23.06.2023
„Pfosta-weg-Feschd“ ab 21.00 Uhr mit DJ MATRA.

Samstag 24.06.2023
Der Samstagabend beginnt um 18.30 Uhr an der ehemaligen 
Volksbank in Grötzingen. Dort treffen unsere befreundeten 
Musikvereine Dächingen, Magolsheim und Reutlingendorf ein. 
Diese werden dann auf der großen Waage gewogen, die  
schwerste Kapelle darf sich über ein Fass Berg-Bier freuen.  

Anschließend findet ein kleiner Umzug von der ehemaligen 
Volksbank in Grötzingen zum Festplatz statt. Im Zelt ange-
kommen wird der Beginn des Abends mit einem Fassanstich 
zelebriert und die Gewinner-Kapelle bekommt den verdienten 
Preis übergeben.

Die Musikvereine Dächingen, Magolsheim und Reulingendorf 
sorgen dann für eine gute Unterhaltung in unserem Festzelt bis 
in die späten Abendstunden.

Sonntag 25.06.2023
Wie in den vergangenen Jahren beginnt der Sonntag mit einem 
Zeltgottesdienst um 9.30 Uhr. Danach unterhalten die Ehgner-
länder zum Frühschoppen und Mittagessen ab 11.00 Uhr. 
Den Nachmittag gestalten wie immer die beiden gemeinsamen 
Jugendorchester des Bergemer Musikverein Grötzingen und  
Musikverein Harmonia Allmendingen. Unser Gartenfest lassen 
wir am Sonntagabend mit Unterhaltungsmusik ausklingen.

Für unseren Umzug am Samstagabend sind wir noch auf der 
Suche nach Personen oder Gruppen, die sich gerne präsentieren 
oder ihre schönen Oldtimer zur Schau stellen möchten.

Wer Interesse hat, darf sich bis 24. Mai 2023 bei unserer  
2. Vorsitzenden Teresa Bucher oder bei unserer Schriftführerin 
Hannah Schaude melden.

schriftfuehrerin@bergemer-musikverein.de
teresa.bucher@gmx.de

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
ALTHEIM

Öffentliche Bekanntmachungen

EINLADUNG

zu der am Dienstag, 23. Mai 2023, 18.30 Uhr,
im Gemeindehaus St. Michael, Hauptstraße 6, Sitzungssaal

stattfindenden öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderats

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:

1. Mitteilungen und Verwaltungsangelegenheiten
2. Radwegekonzept – Beratung und Beschlussfassung
3. Baugesuche – Beratung und Beschlussfassung
4. Verschiedenes

Altheim, 15.05.2023

Andreas Schaupp
Bürgermeister

Für etwaige kurzfristige Änderungen der Tagesordnung ver-
weisen wir auf die Homepage.

Mitteilungen der Verwaltung

Keine Sprechzeiten 

Aufgrund der Feiertage finden am Freitag, 19. Mai 2023 und 
Freitag, 9. Juni 2023 keine Sprechzeiten statt.

Wir bitten um Beachtung.

Bürgermeisteramt
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Sprechzeiten mit Bürgermeister Andreas Schaupp

Jeweils nach vorheriger Vereinbarung unter Mobil/Whats-
App: 0160 4114402 oder per Mail unter 
andreas.schaupp@altheim-info.de.

Montag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag 18:00 Uhr - 20:00 Uhr 
Freitag 15:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Die Sprechzeiten finden ab sofort im Gemeindehaus
St. Michael  bzw. je nach Vereinbarung statt. 
Sprechzeiten sind auch online als Videokonferenz möglich. 
Terminliche Änderungen vorbehalten. 

Standesamtliche Trauungen ab sofort auch in
Altheim möglich

Nachdem Herr Bürgermeister Andreas Schaupp zum 01.03.2023 
als Eheschließungsstandesbeamter für den Standesamtsbezirk 
Allmendingen berufen wurde, hat der Gemeinderat Allmendin-
gen nun auch die räumliche Möglichkeit zur Eheschließung in 
Altheim geschaffen. Ab sofort können Altheimer Bürgerinnen 
und Bürger bei Herrn Bürgermeister Andreas Schaupp im Sing-
saal des Bürgerhauses in Altheim sich das Ja-Wort geben.
Selbstverständlich stehen auch weiterhin alle drei Trauräume in 
Allmendingen mit den übrigen Standesbeamten für Ihre Ehe-
schließung zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten Sie 
gerne beim Standesamt in Allmendingen unter 07391 7015-18 
oder -34.

Wasserzähleraustausch

Sehr geehrte Hauseigentümerin, sehr geehrter Hauseigentümer,
sehr geehrte Mieterin, sehr geehrter Mieter,

damit Ihre jährliche Gebührenabrechnung absolut korrekt ist, 
muss Ihr Wasserzähler einwandfrei funktionieren. Nach dem 
Eichgesetz sind wir verpflichtet, alle Wasserzähler in einem re-
gelmäßigen Turnus zu wechseln.

Die Eichgültigkeit unserer Wasserzähler – von vielen auch Was-
seruhr genannt – beträgt 6 Jahre. Daher sind wir als Wasserver-
sorger verpflichtet Ihren Wasserzähler nach Ablauf dieser Frist 
auszutauschen. Mit Hilfe der EDV überwachen wir die Eichfris-
ten und veranlassen einen rechtzeitigen Wechsel.

Ab sofort werden die Wasserzähler ausgetauscht. Unsere 
Mitarbeiter kommen spontan zu Ihnen nach Hause. Wir bit-
ten Sie daher unseren Mitarbeitern Zugang zum Wasserzähler zu 
gewähren, damit die notwendigen Arbeiten ausgeführt werden 
können. Sollten Sie nicht anzutreffen sein, erhalten Sie eine 
Benachrichtigung zur Terminabsprache.

Der Austausch ist für Sie kostenlos und beansprucht eine Mon-
tagezeit von ca. 30 Minuten – vorausgesetzt die Absperrventile 
vor und hinter der Wasseruhr sind funktionstüchtig. Bitte sor-
gen Sie dafür, dass der Zähler zugänglich ist.

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Verwirrungen 
bzgl. defekten Absperrventilen o.ä. Wir möchten hiermit 
nochmals darauf hinweisen, dass die Gemeinde Allmendin-
gen nur Eigentümer des Wasserzählers ist und nur für des-
sen Unterhaltung verantwortlich ist. Die Unterhaltung der 
Wasserleitungen, Absperrventilen (vor u. hinter der Wasser-
uhr) etc., ab der Grundstücksgrenze, liegt im Verantwor-
tungsbereich des jeweiligen Eigentümers.

Sollte nach dem Zählerwechsel Wasser austreten oder es Un-
stimmigkeiten geben, bitten wir um Rückmeldung bei Frau 
Baitz unter der Telefonnummer 07391 7015-33.

Für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit bedanken wir uns im 
Voraus.

Bürgermeisteramt Altheim

Schöffen gesucht!

Wahl der Schöffen für die Amtsperiode 2024 bis 2028 steht 
an

Im ersten Halbjahr 2023 sind bundesweit die Vorschlagslisten 
für Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 
2028 zu bestimmen.
Die Vorschlagsliste für die Schöffenwahl ist von der Gemeinde 
aufzustellen.

Gesucht werden für die Gemeinde Allmendingen 3 Personen 
und für die Gemeinde Altheim 1 Person, die als Schöffen am 
zuständigen Amtsgericht und Landgericht als Vertreter des Vol-
kes an der Rechtsprechung in Strafsachen an Verhandlungen 

Stellvertretender Bademeister (m/w/d) 
fürs Waldfreibad gesucht 

Die Gemeinde Allmendingen sucht für das Waldfreibad einen 
verantwortungsbewussten und zuverlässigen Bademeister 
m/w/d während der Freibadsaison, um das Freibadteam zu 
verstärken.

Sie übernehmen die Wasseraufsicht im Schwimmbad. Sie 
achten darauf, dass die Schwimmbadordnung
eingehalten wird, sorgen für die Sicherheit der Badegäste 
und leisten Hilfe bei Badeunfällen.

Vorausgesetzt wird:
-   ein Mindestalter von 18 Jahren
-   eine Ausbildung in Erster Hilfe und in der Herz-Lungen-
  Wiederbelebung nach der UVV „Erste Hilfe“ (nicht älter 

als 2 Jahre) 
  kann bei Bedarf bei uns erworben/aufgefrischt werden
-   das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber (nicht 

älter als 2 Jahre)
  kann bei Bedarf bei uns erworben/aufgefrischt werden
-   Flexibilität

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich bitte schriftlich bei der Gemeinde 
Allmendingen, Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen.
Die Bewerbung ist auch per E-Mail möglich: 
joachim.rupp@allmendingen.de

Sollten noch Fragen bestehen, können Sie sich gerne an 
Frau Baitz, Tel.: 07391 7015-33, wenden.
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teilnehmen sollen. Der Schöffenwahlausschuss beim Amtsge-
richt wird in der zweiten Jahreshälfte 2023 aus diesen Vorschlä-
gen die Schöffen auswählen.

Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der Ge-
meinde wohnen und am 01.01.2024 zwischen 25 und 69 Jahre 
alt sein werden. Wählbar sind nur deutsche Staatsangehörige, 
die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Wer zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde 
oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren 
Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von Ehren-
ämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch 
hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (Richter, Rechtsan-
wälte, Polizeivollzugsbeamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugs-
bedienstete usw.) und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen 
gewählt werden.

Neben diesen formalen Kriterien sollen die Bewerber aber vor 
allem bestimmte Grundfähigkeiten mitbringen, die notwendig 
dazu gehören, wenn man über andere Menschen qualifiziert ur-
teilen soll. Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen ver-
langt nicht nur Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife 
des Urteils, sondern auch Menschenkenntnis und Lebenserfah-
rung. Ebenso gefragt sind geistige Beweglichkeit und - wegen 
des anstrengenden Sitzungsdienstes - körperliche Eignung. 
Schöffen sollten sich in verschiedene soziale Milieus hinein-
denken und das Handeln eines Menschen in seinem sozialen 
Umfeld beurteilen können.

Wenn Sie sich für dieses Ehrenamt interessieren, dann bewerben 
Sie sich bitte bis spätestens 16.06.2023 schriftlich (auch per 
Mail unter: info@allmendingen.de) beim Bürgermeisteramt All-
mendingen, Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen. Ein Formular 
kann von der Internetseite der Gemeinde www.allmendingen.de 
bzw. www.altheim-info.de oder www.schoeffenwahl.de herun-
tergeladen werden. Bereits eingegangene Bewerbungen müssen 
nicht erneut eingereicht werden.
Ihre Fragen beantwortet gerne Frau Hummler: Tel. 07391/7015-18.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Bundesverband ehren-
amtlicher Richter, im Internet unter www.schoeffenwahl.de 
oder beim Justizministerium Baden-Württemberg unter https://
www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Justiz/Schoeffenwahl+2023.

Umwelt aktuell

Gelber Sack

Abfuhrtermin
Altheim
Samstag, 20. Mai 2023.

Blaue Tonne

Altheim
Mittwoch, 31. Mai 2023.

Biotonne

Altheim
Montag, 22. Mai 2023.

VEREINE UND ORGANISATIONEN

SG Altheim

Pfingstjugendturnier SG Altheim 

Liebe Sportfans und Freunde des SG Altheim 
Pfingstturniers,

wir möchten Sie herzlich zu unserem diesjährigen Pfingstturnier 
einladen, bei dem verschiedene Jugend- und Herrenmannschaf-
ten antreten werden.

Samstag, den 27.05.2023
• F2-Jugend um 13:30 Uhr
• FHerrenmannschaft-Turnier: SG Altheim II gegen SG Öpfin-

gen II um 15:00 Uhr, SG Altheim I gegen SG Öpfingen I 
um 17:00 Uhr

Sonntag, den 28.05.2023
• FBambinis um 10:00 Uhr
• FE-Jugend um 13:30 Uhr
• FB-Juniorinnen um 14:00 Uhr

Montag, den 29.05.2023:
• FD- und C-Jugend um 11:00 Uhr
• FF1-Jugend um 14:30 Uhr

Darüber hinaus gibt es auch ein unterhaltsames Rahmenpro-
gramm, das für jeden Geschmack etwas bietet. Am Samstag-
abend, sorgen die "Tomorrow Beats" mit dem Best of EDM von 
DJ Zero Gravity und einer Cocktailbar für eine unvergessliche 
Nacht.

Am Sonntagabend, steht der "Heimatabend" unter dem Motto 
"Magical Night - gruselig, fantastisch, zauberhaft". DJ Stein-
hauser sorgt für die passende Musik, während die Besucherinnen 
und Besucher in eine magische Welt eintauchen können.

Am Montagmorgen erwartet Sie um 9:00 Uhr ein ökumenischer 
Zeltgottesdienst, gefolgt von einem Frühschoppen mit dem MV 
Öpfingen. Ab 11:00 Uhr wird ein Mittagessen angeboten, das 
Sie gerne im Festzelt genießen können.

Wir freuen uns darauf, Sie beim Pfingstturnier der SG Altheim 
begrüßen zu dürfen!

Ihr SG Altheim Team
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PFINGSTFEST 
ALTHEIM/ bei Allm. 

27. - 29. Mai 2023 
 
 
 
 

Samstag, 27. Mai 2023 
21:00 Uhr TOMORROW BEATS 
  Best of EDM by DJ ZERO GRAVITY 
  mit Cocktailbar 
 
 
Sonntag, 28. Mai 2023 
20:00 Uhr  Heimatabend  
  Motto “Magical Night – gruselig, 
      fantastisch, zauberhaft“ 
  mit “DJ Steinhauser“ 
 
 
Montag, 29. Mai 2023 
09:00 Uhr  Ökumenischer Zeltgottesdienst 
anschl.  Frühschoppen mit dem MV Öpfingen 
 
 
 
 
 

 

  Ganztägiger Festbetrieb im beheizten Zelt, 
  Aperol und Pilsbar, Kaffee- und Kuchen im Sportheim 
 
 
 

Auf Ihren Besuch freut sich die SG Altheim 1974 e.V. 

Abteilung Fußball - Aktive

SG Altheim – SV Sigmaringen  3:1 (2:1)

Drei weitere Punkte auf heimischen Rasen konnten unsere Män-
ner gegen den SV Sigmaringen einfahren. Bei optimalen Platz- 
und Wetterbedingungen war man von Beginn an die bessere 
Mannschaft und übte Druck auf das gegnerische Team aus. Das 
1:0 erzielte Niklas Schrode per Freistoßtor. Zugegeben – halt-
bar. Wenig später war es wiederum Niklas der im gegnerisch 
Aufbauspiel einen Querpass abfing und Dome in den Lauf 
schickte. Sein Schuss wurde vom Torhüter noch abgewehrt, Flo 
Madl reagierte beim Nachschuss am schnellsten und verwandel-
te sicher.

Es folgten unsere „schwachen 20 Minuten“, bei denen der SVS 
besser ins Spiel kam und einen berechtigen Strafstoß zum 2:1 
Anschlusstreffer nutzte. Weitere Torgelegenheiten wurden von 
den Gästen fahrlässig vergeben. So ging es mit einer 2:1 Füh-
rung in die Halbzeit.

In Durchgang zwei war das Spiel dann von vielen Zweikämpfen 
und hitzigen Situationen geprägt. Die Gäste hatten zwar mehr 
Spielanteile, doch wirklich gefährlich vor dem eigenen Tor wur-
de es nicht mehr. Etliche Kontermöglichkeiten wurden von un-
serer Offensive fahrlässig vergeben. Mit dem letzten Konter traf 
Dome nach Querpass von Robin dann doch noch zum entschei-
denden 3:1.

SG Altheim – SV Sigmaringen  3:1 (2:1)

Drei weitere Punkte auf heimischen Rasen konnten unsere Män-
ner gegen den SV Sigmaringen einfahren. Bei optimalen Platz- 
und Wetterbedingungen war man von Beginn an die bessere 
Mannschaft und übte Druck auf das gegnerische Team aus. Das 
1:0 erzielte Niklas Schrode per Freistoßtor. Zugegeben – halt-
bar. Wenig später war es wiederum Niklas der im gegnerisch 
Aufbauspiel einen Querpass abfing und Dome in den Lauf 
schickte. Sein Schuss wurde vom Torhüter noch abgewehrt, Flo 
Madl reagierte beim Nachschuss am schnellsten und  verwandelte 
sicher.
Es folgten unsere „schwachen 20 Minuten“, bei denen der SVS 
besser ins Spiel kam und einen berechtigen Strafstoß zum 2:1 
Anschlusstreffer nutzte. Weitere Torgelegenheiten wurden von 
den Gästen fahrlässig vergeben. So ging es mit einer 2:1 Füh-
rung in die Halbzeit.

In Durchgang zwei war das Spiel dann von vielen Zweikämpfen 
und hitzigen Situationen geprägt. Die Gäste hatten zwar mehr 
Spielanteile, doch wirklich gefährlich vor dem eigenen Tor  wurde 
es nicht mehr. Etliche Kontermöglichkeiten wurden von unserer 
Offensive fahrlässig vergeben. Mit dem letzten Konter traf Dome 
nach Querpass von Robin dann doch noch zum entscheidenden 
3:1.

Abteilung Fußball - Frauenfußball

SG Altheim-SV Unterjesingen 2:0

Nachdem wir vergangene Woche regelrecht vom unangefochte-
nen Tabellenführer Eutingen vorgeführt wurden, war diese  
Woche Wiedergutmachung angesagt. Unterjesingen reiste als 
viertbeste Rückrundenmannschaft auf den Hochsträß, sodass 
uns ein Spiel auf Augenhöhe erwartete. Wir nahmen das Zepter 
von Beginn an in die Hand und waren klar feldüberlegen.  
Sowohl spielerisch, als auch läuferisch konnten uns die Gäste 
aus dem Bereich Tübingen nicht das Wasser reichen. Resultat 
konnten wir jedoch keinen schlagen, da wir kaum Durchschlags-
kraft vor der gegnerischen Abwehrreihe entfalten konnten. So 
kamen wir in Halbzeit eins, trotz des vielen Ballbesitzes, zu 
wenig Tormöglichkeiten. In Halbzeit zwei versuchte Unterjesin-
gen zwar mehr am Spiel teilzunehmen, die Spieldominanz ge-
hörte jedoch weiterhin uns. Trotz dessen taten wir uns schwer, 
nennenswerte Chancen zu kreieren. Durch das hohe Laufpensum 
unterliefen uns dann immer wieder kleine Fehlabspiele, die in 
der 70. Minute dann erstmals gefährlich wurden. Doch auch 
unsere Gäste konnten den Konter nicht sauber zu Ende spielen, 
weshalb die Partie weiterhin torlos blieb. Unsere Geduld zahlte 
sich jedoch in der 83. Minute aus. Unsere neue Spielerin Ricarda 
König spielte einen Zuckerpass auf die eingewechselte Sarah, 
die den Ball vorbei an der Torhüterin ins Tor schob. Nur 4 Minu-
ten später folgte die Entscheidung und der Entstand zum 2:0. 
Luisa nahm von links das Tempo in die Mitte, passte quer auf 
Tanja, die wiederrum Ronja in den Lauf spielte. Ronjas anschlie-
ßende Flanke erreichte Sarah, die nur noch einschieben musste.
Aufgrund unserer spielerischen Überlegenheit war der Sieg ab-
solut verdient. Das nächstes Spiel bestreiten wir erst in drei 
Wochen, am 04.06.2023. Anpfiff ist um 11:00 Uhr zuhause  
gegen Grafenau.
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Landratsamt 
Alb-Donau-Kreis

Pressemitteilung Nr. 108 / 2023
Praxistipps für landwirtschaftliche Betriebe

Umstellung auf ökologischen Landbau

Zur Veranstaltung „Umstellung auf ökologischen Landbau, wie 
funktioniert das in der Praxis?“ am Dienstag, den 23. Mai 2023, 
um 14:00 Uhr auf dem Biohof Gorzelany in 72534 Hayingen  
laden das Kreislandwirtschaftsamt Reutlingen und das Landrats-
amt Alb-Donau-Kreis ein. Dort wird aufgezeigt, wie die Umstel-
lung auf ökologische Landwirtschaft konkret abläuft und wie 
Öko-Landbau in der Praxis funktioniert.

Im Zusammenhang mit aktuellen Diskussionen rund um Klima-
schutz, Biodiversität und Pflanzenschutzmitteleinsatz bietet 
die ökologische Landwirtschaft Möglichkeiten, landwirtschaftli-
che Betriebe weiterzuentwickeln und gesellschaftliche Erwar-
tungen, beispielsweise durch den Verzicht auf chemisch-syn-
thetische Pflanzenschutz und Düngemittel, zu erfüllen.

Besprochen wird, was im Vorfeld einer Umstellung auf ökologi-
schen Landbau überlegt und geklärt werden muss und was es zu 
beachten gilt. Schwerpunkt der Veranstaltung ist ein Felder- 
und Betriebsrundgang. Anhand von praktischen Beispielen wer-
den Erfahrungen ausgetauscht sowie Besonderheiten einzelner 
Kulturen besprochen. Selbstverständlich wird auch die erforder-
liche Technik thematisiert.

Um besser planen zu können, ist eine Anmeldung bis zum  
21. Mai 2023 erforderlich unter der Telefonnummer 07381/9397-
7341 oder über das Onlineformular auf www.reutlingen.land-
wirtschaft-bw.de unter „Aktuelles“ („aktuelle Veranstaltun-
gen“). Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Informations-, Beratungs- und
Beschwerdestelle

Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für Menschen
mit psychischen Erkrankungen
und ihre Angehörigen im Alb-Donau-Kreis
Mühlweg 8 (Gemeindepsychiatrisches Zentrum Ehingen)
89584 Ehingen
Tel.: 07391 703147
E-Mail: team@ibb.alb-donau-kreis.de
Homepage: www.ibb.alb-donau-kreis.de

Sprechzeiten:
Nach telefonischer Terminvereinbarung

Telefonisch sind wir jederzeit für Sie erreichbar (Anrufbeant-
worter).
Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer mit 
einer Wiederholung. Wir rufen Sie zurück!

Jede Woche. 48 Wochen im Jahr.

Pflegestützpunkt im Alb-Donau-Kreis

Ein Schlaganfall, ein Unfall, eine schwere Erkrankung oder fortschreitende Hilfsbedürftig-
keit können Ihr Leben oder das eines Angehörigen von heute auf morgen völlig verändern.
Es kann Menschen in allen Altersstufen treffen.

Die Aufgabe des Pflegestützpunktes ist es, pflegebedürftige, ratsuchende Bürgerinnen
und Bürger und deren Angehörigen wohnortnah und umfassend „Rund um das Thema 
Pflege“ zu beraten. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, dass der Betroffene möglichst
lange gut und sicher zu Hause leben kann.

Selbstverständlich unterliegt die Beratung der Schweigepflicht und Ihre Daten werden ver-
traulich behandelt.

Die Beratungen sind für Einwohnerinnen und Einwohner des Alb-Donau-Kreises kosten-
frei, neutral und trägerunabhängig.

Ihre Ansprechpartnerin ist:

Alice Renz

Tel.: 0731 185-4513
alice.renz@alb-donau-kreis.de
Kontaktzeiten: Montag - Freitag

Zuständig für die Städte und Gemeinden:
Allmendingen, Altheim, Amstetten, Blaubeuren, Blaustein, Berghülen, Heroldstatt, Laichin-
gen, Lonsee, Merklingen, Nellingen, Schelklingen, Westerheim

Pflegestützpunkt im Alb-Donau-Kreis

Ein Schlaganfall, ein Unfall, eine schwere Erkrankung oder fort-
schreitende Hilfsbedürftigkeit können Ihr Leben oder das eines 
Angehörigen von heute auf morgen völlig verändern.
Es kann Menschen in allen Altersstufen treffen.

Die Aufgabe des Pflegestützpunktes ist es, pflegebedürftige, 
ratsuchende Bürgerinnen und Bürger und deren Angehörigen 
wohnortnah und umfassend „Rund um das Thema Pflege“ zu 
beraten. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, dass der  Betroffene 
möglichst lange gut und sicher zu Hause leben kann.

Selbstverständlich unterliegt die Beratung der Schweigepflicht 
und Ihre Daten werden vertraulich behandelt.

Die Beratungen sind für Einwohnerinnen und Einwohner des 
Alb-Donau-Kreises kostenfrei, neutral und trägerunabhängig.

Ihre Ansprechpartnerin ist:

Alice Renz 

Pflegestützpunkt im Alb-Donau-Kreis

Ein Schlaganfall, ein Unfall, eine schwere Erkrankung oder fortschreitende Hilfsbedürftig-
keit können Ihr Leben oder das eines Angehörigen von heute auf morgen völlig verändern.
Es kann Menschen in allen Altersstufen treffen.

Die Aufgabe des Pflegestützpunktes ist es, pflegebedürftige, ratsuchende Bürgerinnen
und Bürger und deren Angehörigen wohnortnah und umfassend „Rund um das Thema 
Pflege“ zu beraten. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, dass der Betroffene möglichst
lange gut und sicher zu Hause leben kann.

Selbstverständlich unterliegt die Beratung der Schweigepflicht und Ihre Daten werden ver-
traulich behandelt.

Die Beratungen sind für Einwohnerinnen und Einwohner des Alb-Donau-Kreises kosten-
frei, neutral und trägerunabhängig.

Ihre Ansprechpartnerin ist:

Alice Renz

Tel.: 0731 185-4513
alice.renz@alb-donau-kreis.de
Kontaktzeiten: Montag - Freitag

Zuständig für die Städte und Gemeinden:
Allmendingen, Altheim, Amstetten, Blaubeuren, Blaustein, Berghülen, Heroldstatt, Laichin-
gen, Lonsee, Merklingen, Nellingen, Schelklingen, Westerheim

Tel.: 0731 185-4513
alice.renz@alb-donau-kreis.de
Kontaktzeiten: Montag - Freitag

Zuständig für die Städte und Gemeinden:
Allmendingen, Altheim, Amstetten, Blaubeuren, Blaustein, 
Berghülen, Heroldstatt, Laichingen, Lonsee, Merklingen, Nellin-
gen, Schelklingen, Westerheim

Was sonst noch interessiert

Minigolfanlage Allmendingen

Täglich geöffnet!
Montag – Freitag  17 – 20 Uhr (außerhalb Pfingst-Sommerferien)
Montag – Freitag 14 – 20 Uhr ( in den Pfingst-Sommerferien)
Samstags 14 – 20 Uhr
Sonn- und Feiertage 10 – 20 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich Fam. Knab

Agentur für Arbeit Ulm

Agentur für Arbeit Ulm - Pressestelle
Wichernstr. 5, 89073 Ulm

Telefon: 0731 160 407
E-Mail: Ulm.PresseMarketing@arbeitsagentur.de

Pressemitteilung
Nr. 38 / 2023 – 10. Mai 2023

Agentur für Arbeit Ulm

Berufsinformationszentrum am 25. Mai geschlos-
sen

Am Donnerstag, den 25. Mai bleibt das Berufsinformationszentrums (BiZ) in
der Ulmer Wichernstraße wegen einer Veranstaltung ganztägig geschlossen.

Agentur für Arbeit Ulm - Pressestelle
Wichernstr. 5, 89073 Ulm

Telefon: 0731 160 407
E-Mail: Ulm.PresseMarketing@arbeitsagentur.de

Pressemitteilung
Nr. 38 / 2023 – 10. Mai 2023

Agentur für Arbeit Ulm

Berufsinformationszentrum am 25. Mai geschlos-
sen

Am Donnerstag, den 25. Mai bleibt das Berufsinformationszentrums (BiZ) in
der Ulmer Wichernstraße wegen einer Veranstaltung ganztägig geschlossen.
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Biosphärengebiet Schwäbische Alb

PRESSEMITTEILUNG  11.05.2023

Positives Zwischenfazit für die Erweiterung des 
Biosphärengebiets Schwäbische Alb

21 Kommunen möchten weitere Flächen in das Biosphären-
gebiet einbringen

15 Kommunen, die bereits Mitglied des von der UNESCO 
ausgezeichneten Biosphärengebiets Schwäbische Alb sind, 
möchten weitere Teilflächen einbringen. Sechs neue Kom-
munen haben eine Bewerbung zur Aufnahme in das Bio-
sphärengebiet eingereicht. Weil damit die veranschlagte 
maximale Flächengröße von ca. 120.000 Hektar bereits er-
reicht ist, wurde beschlossen, keine weiteren Städte und 
Gemeinden in den Erweiterungsprozess einzubeziehen.

Das vom Lenkungskreis des Biosphärengebiets Schwäbische Alb 
beschlossene Verfahren der Gebietserweiterung sah vor, dass in 
einem ersten Schritt die 17 Mitgliedskommunen, die aktuell nur 
anteilig im Biosphärengebiet liegen, nach ihrem Interesse ge-
fragt werden, weitere Flächen in das Biosphärengebiet einzu-
bringen. Im Ergebnis möchten 15 der 17 Mitgliedskommunen 
weitere Flächen in das Biosphärengebiet beisteuern: Bad Urach, 
Hayingen, Lichtenstein, Münsingen, Reutlingen, Sankt Johann, 
Zwiefalten, Ehingen (Donau), Heroldstatt, Lauterach, Schel-
klingen, Beuren, Bissingen an der Teck, Dettingen unter Teck 
und Weilheim an der Teck. Damit können die Vorteile des Bio-
sphärengebiets auf weiteren Flächen wirken.

In einem zweiten Schritt wurden neun neue Kommunen ange-
fragt, ob sie dem Biosphärengebiet beitreten möchten. Diese 
Kommunen grenzen direkt an die Gebietskulisse an und wurden 
bereits bei der Erstausweisung des Biosphärengebiets im Jahr 
2008 als potenzielle Mitgliedskommunen angefragt. Sie hatten 
somit Vorrang vor weiteren beitrittsinteressierten Kommunen.
Von den neun angefragten neuen Städten und Gemeinden ha-
ben die sechs Kommunen Allmendingen, Blaubeuren, Engstin-
gen, Hohenstein, Rechtenstein, Sonnenbühl eine Beitrittsbe-
werbung eingereicht. Die Auswertung der Bewerbungsunterlagen 
anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs wird aktuell von 
einer externen Agentur vorgenommen. Emeringen, Laichingen 
und Mehrstetten entschieden sich gegen einen Beitritt. Seit 
Oktober 2022 wurden insgesamt 27 Informationsabende zur Ge-
bietserweiterung veranstaltet sowie zahlreiche weitere Gesprä-
che in Kommunen geführt.

Verbindlich ist die Gebietserweiterung damit noch nicht, weder 
für die Kommunen noch für den Lenkungskreis des Biosphären-
gebiets. Eine entscheidende Frage ist nun, wo Kern- und Pflege-
zonen ausgewiesen werden können. Die Kernzonen sollen drei 
Prozent des erweiterten Biosphärengebiets umfassen. Was auf 
der einen Seite einen Mehrwert für die Biodiversität und For-
schung darstellt, bedeutet auf der anderen Seite einen Verzicht 
auf die Holznutzung, Einschränkungen für die Jagd und die 
Stilllegung von bestimmten Wegen in den Kernzonen. „Wir er-
warten intensive Abstimmungen und sind in einem sehr guten 
Austausch mit allen relevanten Akteurinnen und Akteuren aus 

dem Bereich Forst, Naturschutz, Kommunen und natürlich den 
Flächeneigentümern“, so die Einschätzung von Achim Nagel, 
dem Leiter der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets. Denn 
ohne die Zustimmung der Flächeneigentümer werden keine 
Kernzonen ausgewiesen. In Betracht kommen hierbei nur Wald-
flächen im Eigentum der öffentlichen Hand, also keine Privat-
wälder. Bei den Pflegezonen kommen nur bestehende Schutz-
gebiete in Frage, damit dies zu keinen zusätzlichen 
Einschränkungen in der Bewirtschaftung bei Landwirtinnen und 
Landwirten führt.

Mit den weiteren Flächen der 21 Kommunen könnte das Bio-
sphärengebiet auf knapp 132.000 Hektar anwachsen. Dies liegt 
bereits oberhalb des vom Lenkungskreis des Biosphärengebiets 
veranschlagten Richtwerts von 120.000 Hektar als maximale 
Flächengröße. Damit zeichnet sich bereits heute ab, dass für 
Gespräche mit weiteren neuen Kommunen kein Raum bleiben 
wird. Der Lenkungskreis hat daher beschlossen, im Rahmen des 
aktuell stattfindenden Erweiterungsprozesses, keinen weiteren 
Kommunen die Möglichkeit zu geben, eine Beitrittsbewerbung 
einzureichen. Denn das Biosphärengebiet soll „händelbar“ blei-
ben und mit „Augenmaß wachsen“, im Sinne einer effektiven 
Verwaltung und Gestaltung des Gebiets. „Wir wissen von eini-
gen weiteren Kommunen, die sich einen Beitritt wünschen. Wir 
halten es für wichtig, zu signalisieren, dass es im Rahmen des 
jetzt stattfindenden Erweiterungsprozesses keine weitere Mög-
lichkeit gibt, dem Biosphärengebiet beizutreten. Wir möchten 
keine Hoffnungen wecken, die nicht bedient werden können“, 
so der Lenkungskreisvorsitzende und Tübinger Regierungsprä-
sident Klaus Tappeser. Er fügt hinzu: „Es ist durch zahlreiche 
positive Gespräche deutlich geworden, dass auch in diesen 
Kommunen die Ideen des Biosphärengebiets Schwäbische Alb 
teilweise gelebt werden. Wir wollen daher auch mit diesen Städ-
ten und Gemeinden im Gespräch bleiben und gemeinsam Mög-
lichkeiten zur Kooperation prüfen“.

Im Herbst 2024 soll die Gebietserweiterung seitens des Len-
kungskreises und der beteiligten Kommunen final beschlossen 
werden. Bis dahin sollen alle offenen Fragen beantwortet sein, 
insbesondere die neue Außengrenze des Biosphärengebiets, die 
Lage der neuen Kern- und Pflegezonen sowie die Höhe der Mit-
gliedsbeiträge für jede Kommune.

Baden-Württemberg
Regierungspräsidium Tübingen

PRESSEMITTEILUNG  15.05.2023

B 10, Fahrbahndeckenerneuerung zwischen 
Ausfahrt Ulm/Uni und Anschlussstelle A 8 Ulm/
West in Fahrtrichtung Geislingen

Vollsperrung im Baustellenbereich von Montag, 22. Mai bis 
voraussichtlich Donnerstag, 15. Juni 2023
Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Montag, 22. Mai 
2023, auf einer Länge von rund 3,8 Kilometern den schadhaften 
Fahrbahnbelag der B 10 zwischen der Ausfahrt Ulm/Uni und der 
Anschlussstelle A 8 Ulm/West in Fahrtrichtung Geislingen er-
neuern. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, ist die 
Fahrbahndeckenerneuerung bis Donnerstag, 15. Juni 2023, ab-
geschlossen.
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Ausgetauscht werden die Fahrbahndecke und die sogenannte 
Asphaltbinderschicht. Letztere sorgt bei stark befahrenen Stra-
ßen wie der B 10 für eine bessere Lastverteilung in die darun-
terliegenden Schichten. Zwischen der Ausfahrt Ulm/Uni und der 
Anschlussstelle Ulm/Lehr wird zur Lärmreduzierung ein lärm-
optimierter Splittmastixasphalt als Fahrbahndeckschicht einge-
baut.

Im Rahmen der Belagsmaßnahme werden umfangreiche Schutz-
plankenarbeiten in Abstimmung mit dem Landratsamt Alb- 
Donau-Kreis durchgeführt.

Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 2,05 Millionen 
Euro und werden vom Bund getragen.

Verkehrsführung während der Sanierung
Während der gesamten Maßnahme ist die B 10 auf diesem Stre-
ckenabschnitt in Fahrtrichtung Geislingen für den Verkehr voll 
gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die K 9915 und die L 1079 
bis zur Anschlussstelle A 8 Ulm/Ost bzw. über die K 9911 und 
die A 8-Anschlussstelle Ulm/Nord zurück auf die B 10.

Zusätzlich von der Vollsperrung betroffen ist die Auffahrt Ulm/
Lehr in Fahrtrichtung B 10 Geislingen und Fahrtrichtung A 8 
Stuttgart/München.
Der Verkehr wird ebenfalls über die K 9911 und die Anschluss-
stelle Ulm/Nord zurück auf die B 10 bzw. A 8 in Fahrtrichtung 
Stuttgart/München geleitet.

Um die Verkehrssicherheit auf der K 9915 zwischen der B 10 und 
dem Industriegebiet Jungingen zu gewährleisten, muss dieser 
Streckenzug als Einbahnstraße in Richtung Industriegebiet ge-
führt werden. Der Verkehr von Osten, L 1079/K 9915, kommend 
in Richtung Wissenschaftsstadt/Uni Ulm wird deshalb beim In-
dustriegebiet Jungingen über die K 9911/Kreisverkehrsplatz 
Ulm/Lehr auf die B 10 in Richtung Ulm/Wissenschaftsstadt 
umgeleitet.

Das Regierungspräsidium bittet um Verständnis für die im  
Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstehenden Behinde-
rungen.

Hintergrundinformation:
Informationen über die mit dieser Baumaßnahme verbundene 
Verkehrsbeschränkung können im Internet unter www.verkehrs-
info-bw.de/Baustellen abgerufen werden.

Verband Katholisches Landvolk

Online-Tagung „Soziale Landwirtschaft“ 
am 24. Mai 2023

Um die vielfältigen Möglichkeiten der Sozialen Landwirtschaft 
geht es in einer Online-Tagung am Mittwoch, den 24.05.2023 
ab 10:00 Uhr. Soziale Landwirtschaft bedeutet, sinnerfüllt und 
produktiv in Gemeinschaft tätig zu sein - sie verbindet die land-
wirtschaftliche mit sozialer und pädagogischer Arbeit. Die  
Tagung bietet durch wissenschaftliche Fachreferentinnen und 
-referenten Einblick in die Studie „Soziale Landwirtschaft in 

Baden-Württemberg“ und zeigt gleichzeitig die vielfältigen 
Möglichkeiten anhand von Praxisbeispielen und Fördermöglich-
keiten. Die Teilnahme ist kostenlos. Veranstalter sind der Ver-
band Katholisches Landvolk e.V. und der K-Punkt Ländliche Ent-
wicklung. Melden Sie sich bitte bis 22.05.2023 an über die 
Website www.k-punktland-drs.de/veranstaltungen oder unter 
vkl@landvolk.de oder 0711 9791-4580. Nach Anmeldeschluss 
erhalten Sie den Einwahllink. Weitere Informationen unter 
www.landvolk.de.

Musikschule der Stadt Ehingen 

Schülerpodium Bürgerhaus Allmendingen

Am Mittwoch, 24. Mai, um 18 Uhr gestalten Schülerinnen und 
Schüler der Musikschule der Stadt Ehingen ein Schülerpodium 
im Bürgerhaus in Allmendingen. Die Musikerinnen und Musiker 
werden den Besuchern ein abwechslungsreiches und unterhalt-
sames Programm präsentieren. Es kommen Werke zu Gehör, die 
in der letzten Zeit erarbeitet wurden.

Der Eintritt ist frei.

Informationen – der erste Schritt, um 
mitreden zu können. Ihr Amtsblatt 
hält Sie auf dem Laufenden.
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PFINGSTFEST 2023 in Griesingen

Liebe Musikfreunde,

wir stecken derzeit mitten in den Planungen für unser dies-
jähriges Pfingstfest vom 26. Mai bis zum 29. Mai 2023 in  
Griesingen. Das Programm finden Sie auf unserer Homepage 
www.mv-griesingen.de.

NEU: Für den Sternmarsch können Sie sich ab einer Gruppe von 
mindestens 5 Personen Sitzplätze im Festzelt reservieren - und 
das für nur 9,90 € pro Person!
Darin enthalten sind 2 Getränkegutscheine (0,5 l Bier/0,25 l 
Wein/Weinschorle oder Anti-Alk/Schnaps), 1 Essensgutschein 
sowie die Sitzplatzreservierung im Festzelt.

Hierfür müssen Sie nur das Kontaktformular unter 
www.mv-griesingen.de ausfüllen.

Wir freuen uns schon jetzt auf Sie!

Ihr MV Griesingen e.V.

Sportkreisjugend-Zeltlager-Erbstetten 2023

Nur noch wenige Plätze frei!

Die Sportkreisjugend Alb-Donau/Ulm e.V. veranstaltet vom
29.07. bis 12.08.2023 ihr schon traditionelles Zeltlager in
Erbstetten auf der Schwäbischen Alb bei der dortigen Grundschule.

Erbstetten liegt am Südostrand der Schwäbischen Alb, nördlich im landschaftlich schönsten
Bereich des Großen Lautertals und ist fast völlig von Wald umgeben.

Es sind noch wenige Plätze frei
vom 29.07. bis 05.08.2023 für die Jahrgänge 2012 – 2015

Die Woche vom 05. bis 12.08.2023 ist bereits ausgebucht.

Der Preis für eine Lagerwoche inkl. Verpflegung liegt bei € 120,-- pro Kind.

Die Anmeldung zum diesjährigen Zeltlager findet online statt und kann über den folgenden
Link aufgerufen werden: https://skjalbdonau.aidaform.com/online-anmeldung-zeltlager-
erbstetten

Bei Fragen bitte melden unter zeltlager.erbstetten@sportkreisjugend-alb-donau.de

Alternativ kann der nachfolgend abgebildete QR-Code eingescannt werden.


